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I. Einfulhrung

Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im
Kontext der Erziehungshilfen - Warum dieses Thema?

Einzelne Berichte aus der Praxis der Erziehungshilfen geben deutliche Hinweise auf Gefahrdungen junger
Menschen, die Anzeichen fiir Ausbeutung der betroffenen Kinder und Jugendlichen aufweisen. Auch einige ak-
tuelle Entwicklungen im Feld, die sich iiber einzelne Standorte hinaus abzeichnen, geben Hinweise, dass junge
Menschen und insbesondere einzelne Zielgruppen in stationdren Hilfen einem erhdhten Risiko ausgesetzt sein
konnten, Ausbeutung zu erleben bzw. in den betreffenden Einrichtungen nicht ausreichend geschiitzt zu sein.
Dazu zahlt u.a. die Zunahme prekarer (Hilfe-)Settings (sogenannte Briickenlosungen), die haufig mit dem Um-
gehen von Betriebserlaubnisverfahren und einer mitunter diffusen Personalstruktur einhergehen, sowie die

vielerorts angespannte Fachkraftesituation.

Hinzu kommen Erkenntnisse aus unterschiedlichen Aufarbeitungsstudien?, die in den letzten Jahren veroffent-
licht wurden. Diese legen Strukturen und Vorgehensweisen offen, die Handel mit jungen Menschen im Rahmen
der Erziehungshilfen bzw. der Kinder- und Jugendhilfe ermoglichten und unterstiitzten.

Gemeinsame Spurensuche

Nachdem sich die Anzeichen mehrten, erschien es notwendig, diesen Hinweisen in einem Expert*innen-Gesprach
nachzugehen. Grundlegend sollte zuvorderst geklart werden, ob diese Gefahrdungen wirklich dem Kontext Han-
del mit und Ausbeutung von jungen Menschen zuzuordnen sind, wie dieser definiert ist und inwiefern junge Men-
schen (auch) in Deutschland von Ausbeutung betroffen sind. Mit einem besonderen Fokus auf den Erziehungs-
hilfen waren weitere zentrale Fragen, ob und in welcher Form junge Menschen im Kontext der (stationdren) Hilfen
einem besonderen Risiko ausgesetzt sind, von Ausbeutung betroffen zu sein, und welche Handlungsbedarfe sich

daraus ableiten.

Fir dieses erste Sondierungsgesprach wurde die Expertise aus dem Bereich des Menschenhandels mit Minder-
jahrigen mit der Expertise aus dem Feld der Erziehungshilfen zusammengebracht. Im Vorfeld waren die Reak-
tionen auf diese Initiative sehr unterschiedlich. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe [6ste das Thema teilweise
Skepsis aus, da es hdufig dem internationalen Bereich zugeordnet wird. Gleichzeitig gab es aber auch viel Offen-
heit, an dem Expert*innen-Gesprach mitzuwirken. Grofie Bestarkung kam vor allem seitens Expert*innen aus dem
Bereich Menschenhandel mit Minderjahrigen, dieses (fiir die Kinder- und Jugendhilfe neue) Thema aufzugreifen.
Als dann im Juni 2025 das eintdgige Fachgesprach stattfand, konnte Wissen aus den verschiedenen Perspektiven

zusammengetragen und sich den Fragen gemeinsam genahert werden.

Ein herzlicher Dank geht an die Mitwirkenden des Expert*innen-Gesprachs fiir die gemeinsame Spurensuche, die

bereichernden Diskussionen und die Beitrage zu dieser Dokumentation!

1 Ein Uberblick iiber Projekte in diesem Bereich ist auf der Website der Unabhéngigen Kommission des Bundes zur Aufarbeit-
ung sexuellen Kindesmissbrauchs - Aufarbeitungskommission zu finden: www.aufarbeitungskommission.de
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Worauf sind wir gestoRBen?

Eine wichtige Erkenntnis dieser ersten Beratung ist, dass Ausbeutung von Minderjahrigen im Kinderschutz und

im Kontext der Erziehungshilfen haufig nicht als solche erkannt wird. Fiir die betroffenen Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ist es von grof3er Bedeutung, dass - wie bei anderen Formen der Kindeswohlgefahrdung
auch - ihre individuelle Gefahrdungslage und die Ausbeutungssituation gesehen, richtig eingeordnet und in der
Hilfeplanung sowie der Gestaltung der Hilfe und des Schutzes beriicksichtigt werden. Im gemeinsamen Blick auf
die Erziehungshilfen zeigte sich auch, dass die Vulnerabilitdt junger Menschen héufig nicht wahrgenommen wird.
Zudem weisen das Erfahrungswissen der Fachberatungsstellen als auch internationale Studien darauf hin, dass
ein Teil der von Ausbeutung betroffenen jungen Menschen im Kontext stationarer Hilfen angeworben wird.

Gleichzeitig wurden grol3e Wissens- und Forschungsliicken in Deutschland im Bereich des Handels mit und der
Ausbeutung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Allgemeinen und insbesondere an der
Schnittstelle zu den Erziehungshilfen sichtbar. Zum einen wurde deutlich, dass es grundlegend eines starkeren
Verstehens und einer fachlichen Einordnung besonderer Kindeswohlgefédhrdungen als Menschenhandel und Aus-
beutung bedarf. Zum anderen braucht es eine vertiefte Auseinandersetzung mit Dunkel- und Hellfeldzahlen, mit
Ermoglichungsraumen fiir Ausbeutung im Rahmen der Erziehungshilfen sowie mit besonderen Gefahrdungsla-
gen junger Menschen im Aufwachsen in 6ffentlicher Verantwortung. Dabei gilt es gezielt in den Blick zu nehmen,
welche Auswirkungen aktuelle Entwicklungen im Feld der Erziehungshilfen darauf haben.

In gemeinsamer Verantwortung weiter dranbleiben

Mit dieser Dokumentation wird ein Einblick in die gewonnenen Erkenntnisse aus den intensiven Diskussionen
gegeben und auf die gesehenen Handlungsbedarfe aufmerksam gemacht. Die Dokumentation richtet sich an
politische Verantwortungstrager*innen und Akteur*innen aus der Praxis der Erziehungshilfen, dem Kinderschutz
sowie aus dem Bereich Menschenhandel, um auf diese, wie sich zeigte, wichtige Schnittstelle aufmerksam zu
machen. Das Expert*innen-Gesprach war ein erster Schritt, auf den aufgebaut und in gemeinsamer Verantwortung
das Ziel verfolgt werden soll, junge Menschen bestmoglich vor Ausbeutung zu schiitzen und betroffenen Kindern,
Jugendlichen und jungen Volljahrigen passende Hilfe, Unterstiitzung und Schutz zu bieten.

Katja Albrecht Zoé Clark Wolfgang Schroer Stefan Wedermann

Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen 5



Il. Eine fachliche

Einordnung

Handel mit und Ausbeutung von
jungen Menschen in Deutschland

Wax wird woter
+Hoanoled mit wino
MWMM von
W Menschen
verstanolen 7 ¢

yRommit Auskevtng

M&V Menschen in
Devtechlond vor 7 ¢

JWoran laest sich

Auskeutung fungor
Menschen erleennen ?¢

6 Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen



Unsichtbare Betroffene: Interdisziplinare Strategien
fiir den Kinderschutz vor Menschenhandel

Nina Stephainsky, ECPAT e.V. -
Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung

Der Handel mit und die Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen stellt in Deutschland wie auch international
eine gravierende Kindeswohlgefahrdung dar. Das Phanomen Menschenhandel wird in der 6ffentlichen Wahrneh-
mung dabei hdufig mit Stereotypen verkniipft: direkte kdrperliche Gewalt, Verschleppung im Rahmen organisiert-
er Kriminalitat oder ein Fokus vor allem auf betroffene Frauen aus Siidost- und Osteuropa. Diese Vorstellungen
spiegeln jedoch nur einen Teil der Realitat und der Betroffenengruppen wider. Die Formen von Ausbeutung sind
weitaus vielfaltiger, die Methoden oft subtiler und die Biografien betroffener Minderjahriger lassen sich nicht auf
ein einheitliches Muster reduzieren. Dieser Fachartikel bietet eine grundlegende Orientierung zur Thematik des
Handels mit und der Ausbeutung von Minderjdhrigen, beschreibt sowohl bestehende Unterstitzungsangebote
als auch entsprechenden Nachbesserungsbedarf in Bezug auf die Betreuung von Betroffenen und gibt dariiber
hinaus Handlungsempfehlungen bei bestehenden Verdachtsfallen.

Handel mit und Ausbeutung von Minderjahrigen in Deutschland

Handel mit Minderjahrigen bedeutet, dass ein Kind oder eine jugendliche Person unter 18 Jahren zum Zwecke der
Ausbeutung angeworben, transportiert, ibergeben oder beherbergt wird. Entscheidend fiir den Tatbestand der
Ausbeutung ist, dass Dritte von diesen Handlungen profitieren. Dabei spielt es keine Rolle, inwiefern Zwang, Tau-
schung oder Gewalt eingesetzt werden. Es ist rechtlich irrelevant, ob die betroffenen Minderjahrigen der Ausbeu-
tung vermeintlich selbst zugestimmt haben. Grenziibertritte miissen bei Menschenhandel nicht vorliegen. Viele
Falle zeigen, dass weder fiir die Anwerbung noch die Ausbeutung selbst eine Landesgrenze liberschritten worden
ist und Betroffene die deutsche Staatsbiirgerschaft besitzen. Dennoch kénnen auch Minderjahrige durch falsche
Versprechungen nach Deutschland rekrutiert und hier ausgebeutet werden.

Die Ausbeutungssituationen betroffener Minderjahriger sind vielfaltig und komplex. Hinter dem Begriff Menschen-
handel verbergen sich unterschiedliche Formen schwerwiegender Ausbeutung:

» Sexuelle Ausbeutung beinhaltet jegliche sexuellen Handlungen an Minderjahrigen, bei denen eine Verglitung
oder ein Versprechen an Dritte, an Tater(*innen) oder die Minderjahrigen selbst erfolgt. Die Vergilitung kann
durch Geld oder geldwerte Leistungen erfolgen.

+ Bei der Arbeitsausbeutung werden Minderjahrige durch Dritte als Arbeitskraft unter meist prekaren Arbeits-
bedingungen ausgebeutet. Minderjahrige arbeiten umsonst bzw. miissen ihre Einnahmen zu grofien Teilen oder
vollstéandig abgeben.

« Bei der Ausbeutung zur Begehung strafbarer Handlungen, z.B. Diebstahl und Drogenhandel, miissen Minder-
jahrige die gestohlenen Waren oder Einnahmen meist an Dritte abgeben. Ihnen drohen haufig Konsequenzen,

wenn sie das Tagespensum nicht einhalten.

» Bei der Ausbeutung bei der Ausiibung von Bettelei werden Minderjahrige zum Betteln und zur Aushandigung ihrer
Einnahmen gezwungen.
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« Bei der Ausbeutung bei der Adoption werden Minderjahrige gegen finanzielle Leistungen durch unbefugte
Personen zur Adoption vermittelt.

« Bei der Zwangsheirat werden Minderjahrige gegen ihren Willen oder ohne altersgemafie Entscheidungsfreiheit
verheiratet.

« Bei der Ausbeutung bei der Ausiibung der Leihmutterschaft werden Frauen oder Jugendliche gezwungen, eine
Schwangerschaft fiir eine andere Person oder ein Paar auszutragen und das Kind nach der Geburt an diese zu
lbergeben.

» Bei der rechtswidrigen Organentnahme werden Minderjahrige zur Entnahme von Organen ausgebeutet.

Zahlen und Statistiken

Die umfassenden Berichte {iber die Datenlage zu Menschenhandel in Deutschland der Berichterstattungsstelle
Menschenhandel am Deutschen Institut flir Menschenrechte (DIMR 2023) sowie die Datenberichte vom
Bundeskriminalamt (BKA) und dem KOK (Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.) belegen
die erhebliche Relevanz des Problems des Handels mit Minderjahrigen.

Im Jahr 2024 wurden laut BKA 209 Ermittlungsverfahren mit 246 betroffenen Minderjahrigen in Deutschland
polizeilich abgeschlossen. Handel mit Minderjahrigen betrifft dabei alle Geschlechter. Betroffene Minderjahrige
haben unterschiedliche sozio6konomische Hintergriinde, Bildungsbiografien und Herkiinfte. Dennoch gibt es bei
einzelnen Ausbeutungsformen geschlechtsspezifische Dimensionen. Bei sexueller Ausbeutung, der mit Abstand
am haufigsten identifizierten Form des Handels mit Minderjahrigen in Deutschland, liegt der Anteil weiblicher
Betroffener bei 75 Prozent (BKA 2025). Jedoch besteht das Risiko, dass junge mannliche Betroffene und non-
bindre Minderjahrige ibersehen und dadurch auch im Hellfeld unterreprasentiert sind.

Das Dunkelfeld bei Menschenhandel ist sowohl in Deutschland als auch weltweit hoch. Die Datenerfassung von
Handel mit Minderjéhrigen ist dabei besonders herausfordernd. Verlassliche Daten sind bisher unzureichend.
Betroffene nehmen sich oft selbst nicht als Betroffene wahr, sind eingeschiichtert oder haben keinen Zugang zu
Informationen, Unterstiitzungs- und Beratungsangeboten. Sie fiirchten polizeiliche MaBnahmen, erstatten keine
Strafanzeige oder nehmen keine Hilfsangebote wahr, so dass viele Félle nicht erfasst werden. Auf eine Anzeige
verzichten Minderjahrige besonders haufig, wenn sie in Strafdelikte verwickelt sind, eine Strafverfolgung befuircht-
en, mit physischer oder psychischer Gewalt bedroht werden oder emotional oder materiell abhangig sind. Scham,
Schuldgefiihle und Angst vor sozialer Achtung sind weitere Faktoren, die Betroffene oft daran hindern, sich an
Dritte zu wenden. Fur Fachkrafte in der Sozialen Arbeit oder der Strafverfolgung ist die Identifizierung von Betrof-
fenen entsprechend besonders herausfordernd. Schulungen fiir Fachkréfte zu Handel mit Minderjahrigen? sowie
umfangreiche MaBnahmen zur Pravention und Intervention sind daher essenziell, um das Dunkelfeld weiter zu er-
hellen. Dariiber hinaus miissen niedrigschwellige Anlaufstellen geschaffen werden, um Betroffene zu unterstitzen.

Digitalisierung des Handels mit Minderjahrigen
Der technologische Wandel verandert nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Art und Weise, wie Straftaten
begangen werden. Digitale Raume, kiinstliche Intelligenz und Endgerate gehdren heute selbstverstandlich zum

2 Informationen zu Schulungen zur Wissensvermittlung und Fachtagungen zum Aufbau lokaler Kinderschutzstrukturen
auf der Webseite zum Bundeskooperationskonzept von ECPAT Deutschland e.V.: www.bkk.ecpat.de/schulungen
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Leben junger Menschen und bieten vielfaltige Chancen zur Teilhabe. Gleichzeitig werden sie gezielt von Tater-
(*innen) zur Anbahnung, Organisation, Durchfiihrung und Verschleierung der Ausbeutung sowie zur Ausiibung
von Kontrolle und psychischem Druck auf die Betroffenen genutzt.

Digitale Technologien fungieren dabei sowohl als Tatmittel als auch als Tatort. Sie erweitern die Handlung-
smoglichkeiten der Tater(*innen) und erganzen bestehende Formen des Menschenhandels durch neue digitale
Methoden. Bei der Anbahnungsform Cybergrooming nehmen Tater(*innen) gezielt Kontakt zu Minderjahrigen
liber die Sozialen Medien oder Gaming-Plattformen auf, um sie in der Folge sexuell auszubeuten. Sogenannte
Taschengeld-Treffen sind Treffen, bei denen sexuelle Handlungen gegen Geld oder Geschenke auf Online-Anzei-
genportalen angeboten oder nachgefragt werden. Die Treffen selbst finden in Wohnungen, Hotels oder Parks statt
oder digital in Form der Ubermittlung von Fotos, Videos oder Livestreaming (Fuhr/ Miiller 2025). Auch sexuelle
Erpressung online hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Tater(*innen) drohen, bereits vorhandenes oder
manipuliertes Bildmaterial zu veréffentlichen, um Betroffene zu weiteren sexuellen Handlungen, Versand von
Darstellungen sexualisierter Gewalt in Form von Bildern oder Videos oder zur Zahlung von meist hohen Geldbetra-
gen bzw. digitalen Wahrungen zu notigen. Eine weitere Methode ist die sexuelle Ausbeutung von Minderjahrigen
per Livestreaming. Dabei werden Minderjahrige in Echtzeit Uiber digitale Kanale sexuell ausgebeutet. Tater(*innen)
geben Anweisungen per Chat oder Video an die Minderjahrigen direkt oder an weitere Tater(*innen) vor Ort, die
in direkter Kommunikation mit den betroffenen Minderjahrigen stehen. In vielen Fallen erfolgt die ,Verglitung® in
Form von Geld, Wertgegenstanden, In-Game-Kaufen oder Naturalien.

Hinweise zur Identifizierung von betroffenen Minderjahrigen des Menschenhandels
Standardisierte Félle und typische betroffene Minderjahrige des Menschenhandels existieren nicht, was die
Identifizierung erschwert. Indikatorenlisten (BMFSFJ 2018) und Handlungsleitfaden kdnnen dabei unterstiitzen?.
Dennoch ist das Vorliegen mehrerer Indikatoren allein nicht ausreichend, um Menschenhandel eindeutig fest-
stellen zu konnen. Indikatoren kénnen jedoch dafiir sensibilisieren, mogliche Verdachtsmomente wahrzunehmen

und die darauffolgenden nétigen Schritte einzuleiten.

Fur Fachkrafte bedeutet dies, sich im Vorfeld mit bestehenden Meldewegen, Ansprechpersonen und Hilfestruk-
turen vertraut zu machen®. Verfahren von Menschenhandelsfallen kénnen nicht isoliert durch einzelne Personen,
Institutionen oder Behorden erfolgen. Vielmehr bedarf es einer koordinierten Zusammenarbeit verschiedener
Akteur*innen aus den Bereichen Soziale Arbeit, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendamt, Justiz, Polizei, Zoll, Gesund-
heitswesen, Auslanderbehdrden und spezialisierten Fachberatungsstellen. Das Bundeskooperationskonzept (BKK)
(BMFSFJ 2018) stellt Handlungsorientierungen fiir Fachkrafte zur Identifizierung und zum Schutz von betroffenen
Minderjahrigen zur Verfligung. Im Zentrum aller MaBnahmen muss stets das Wohl der betroffenen Minderjahrigen
stehen. Eine enge, interdisziplinare Vernetzung der Fachkrafte ist notwendig, um im Bedarfsfall schnell und koor-
diniert mit allen relevanten Institutionen zusammenzuarbeiten. Nur durch ein solches interdisziplinares Vorgehen
kann gewahrleistet werden, dass die komplexen Bedarfe der betroffenen Minderjahrigen angemessen beriick-

sichtigt und ihre Rechte geschiitzt werden.

3 ECPAT hat eine Arbeitshilfe fiir die Praxis zum Erkennen und Reagieren von Handel mit und Ausbeutung von Kindern und
Jugendlichen entwickelt: www.bkk.ecpat.de/wp-content/uploads/2023/11/2_ECPAT BKK_Broschuere_Praxishilfe-1.pdf

4 Auf der Webseite zum Bundeskooperationskonzept von ECPAT Deutschland e.V. ist eine bundesweite Ubersicht relevanter
Anlaufstellen und Netzwerke fiir betroffene Minderjahrige aufgefiihrt: www.bkk.ecpat.de/netzwerke
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Unterstiitzungsstrukturen in Deutschland

Die Arbeit mit von Handel betroffenen Minderjahrigen erfordert spezifische fachliche Kompetenzen. Dennoch
besteht in Deutschland ein erheblicher Handlungsbedarf beziiglich des Schutzes und der Unterstiitzung von
betroffenen Minderjahrigen®. Eine Vorreiterrolle nimmt derzeit die Fachberatungs- und Koordinierungsstelle bei
Handel mit und Ausbeutung von Minderjahrigen IN VIA Berlin ein, die als einzige Stelle explizit im Bereich des
Handels mit Minderjahrigen zu allen Ausbeutungsformen tatig ist. Um eine flichendeckende Versorgung sicher-
zustellen, ist es dringend erforderlich, dass auch andere Bundeslander entsprechende Strukturen etablieren und

gezielte Beratungs- und Unterstiitzungsangebote schaffen.

Betroffene Minderjahrige zeigen nicht selten wenig kooperatives oder sogar ablehnendes Verhalten gegeniiber
Hilfsangeboten. Hintergrund sind oftmals nicht nur traumatische Erfahrungen, sondern auch konkrete Anwei-
sungen durch Tater(*innen), wie im Falle einer behdrdlichen Intervention zu reagieren sei. Riickzugsverhalten,
Fluchtversuche, aggressives Verhalten, RegelverstoRe oder der Konsum von Suchtmitteln kdnnen Ausdruck dieser
extremen Belastungssituation sein und sollten nicht vorschnell als Ablehnung von Hilfe interpretiert werden.
Daher ist es unerlasslich, dass Fachkréafte aus verschiedenen Arbeitsbereichen, die mit Minderjahrigen in Kontakt
stehen, liber Wissen zum Thema Menschenhandel verfligen, um Verdachtsfalle friihzeitig zu erkennen und sen-
sibel zu handeln, um das Vertrauen von den Betroffenen zu gewinnen bzw. um es nicht zu verlieren.

Schutz und Stabilisierung: Die Notwendigkeit spezialisierter Unterbringungsangebote

Die Betreuung durch spezialisierte Fachkrafte stellt zweifellos eine zentrale Sdule in der Unterstiitzung von Men-
schenhandel betroffener Minderjahriger dar. Doch allein reicht sie nicht aus, um den komplexen Bediirfnissen
gerecht zu werden. Es bedarf dringend bedarfsgerechter, sicherer Unterkiinfte, die weit mehr sind als ein bloRer
Schutzraum. Bedarfsgerechte Unterbringungen fiir betroffene Minderjahrige existieren bisher in Deutschland nicht.

Diese Einrichtungen miissen als Orte der Stabilisierung konzipiert sein - mit einem Setting, das den Kindern und
Jugendlichen Sicherheit, Verlasslichkeit und professionelle Begleitung bietet. Nur unter solchen Bedingungen ist
es moglich, erste Schritte der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen zu gehen und Perspektiven fiir ein gewalt-
freies, selbstbestimmtes Leben zu entwickeln. Die Bereitstellung geeigneter Unterbringungsformen ist damit ein
unverzichtbarer Bestandteil eines ganzheitlichen Schutz- und Unterstlitzungssystems.

Kindeswohl im Fokus: Anforderungen an ein effektives Vorgehen gegen Menschenhandel

Der Handel mit und die Ausbeutung von Minderjahrigen stellt eine schwerwiegende Kindeswohlgefdahrdung dar,
die multidimensionale Herausforderungen an Fachkrafte, Institutionen und die Gesellschaft insgesamt stellt. Das
Phanomen ist komplex, die biographischen Hintergriinde der Betroffenen vielfaltig und die Ausbeutungsformen
sehr verschieden. Wirksame Pravention und Intervention erfordern daher ein sensibles, gut vernetztes und
interdisziplinadres Vorgehen. Zentral bleibt dabei die konsequente Orientierung am Wohl der betroffenen Kinder
und Jugendlichen. Es braucht qualifizierte Fachkréfte, spezialisierte Unterstiitzungsangebote, geschiitzte Unter-
bringungsformen, verlassliche Daten und eine starke Zusammenarbeit liber institutionelle Grenzen hinweg. Nur
so kann es gelingen, betroffene Minderjahrige zu schiitzen, ihnen Perspektiven zu eréffnen und Menschenhandel
in seinen vielfaltigen Erscheinungsformen nachhaltig entgegenzuwirken.

5 Die Berichterstattungsstelle Menschenhandel hat eine umfassende Analyse zu den rechtlichen Vorgaben und deren
Umsetzung beim Schutz, der Identifizierung und Unterstiitzung betroffener Minderjahriger von Menschenhandel sowie zur
Zusammenarbeit der Fachberatungsstellen mit den zustdndigen Behdrden durchgefiihrt (DIMR 2025).
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Die Arbeit der Fachberatungs- und
Koordinierungsstelle bei Handel mit und
Ausbeutung von Minderjahrigen in Berlin -
Baustein eines gesamtstadtischen Konzepts

Martina Docker, IN VIA Fachberatungs- und Koordinierungsstelle
bei Handel mit und Ausbeutung von Minderjahrigen in Berlin

Das Land Berlin hat sich nach der Veroffentlichung des Bundeskooperationskonzeptes Schutz und Hilfen bei
Handel mit und Ausbeutung von Kindern durch das Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ 2018) verpflichtet, im Rahmen des Netzwerkes Kinderschutz und Friihe Hilfen in Berlin ein gesamt-
stédtisches Konzept zum Schutz Minderjahriger, die von Menschenhandel betroffen sind, zu entwickeln und zu
implementieren. Hierzu wurde unter Federflihrung der Senatsverwaltung fiir Bildung, Jugend und Familie eine

ressortiibergreifende Arbeitsgruppe gegriindet.

Ein wesentlicher Baustein des entwickelten Berliner Gesamtkonzepts ist das spezialisierte Angebot der im Jahr
2024 neu eingerichteten Fachberatungs- und Koordinierungsstelle bei Handel mit und Ausbeutung von Minder-
jéhrigen in Berlin'. Sie ist bundesweit die erste Stelle der Kinder- und Jugendhilfe mit einem spezialisierten
Beratungsangebot fiir die Zielgruppe minderjahriger und junger volljahriger Betroffener des Menschenhandels.
Sie steht den Fachkraften der Jugendhilfe, den Mitarbeitenden der Strafermittlungs- und Strafverfolgungsbe-
hérden und allen weiteren Beteiligten bei der Gefahrdungseinschatzung und bei allen fallbezogenen Fragen
beratend sowie unterstiitzend fiir die interdisziplindre Zusammenarbeit zur Verfligung. Damit gewahrleistet die
Fachstelle den Anspruch auf Beratung durch eine insofern erfahrene Fachkraft im Kinderschutz mit spezifischen
Kenntnissen im Bereich des Menschenhandels und der Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen. Zudem berat
und begleitet die Fachberatungsstelle betroffene junge Menschen und unterstitzt beim Zugang zu Hilfen, thera-
peutischen Angeboten und rechtlicher Beratung.

Daneben liegt ein Schwerpunkt der Arbeit der Fachberatungsstelle seit deren Beginn in der umfassenden
Schulung und Sensibilisierung der Fachkrafte der Kinder- und Jugendhilfe, in den Regionalen Sozialen Diensten,
den Fachdiensten fiir unbegleitete gefliichtete Minderjahrige, in den erzieherischen Hilfen, der Jugendgerichts-
hilfe sowie weiterer Akteure wie Familienrichter*innen und medizinisches Personal zu den kindspezifischen
Erscheinungsformen von Ausbeutung und Menschenhandel. Ziel ist, den Fachkraften Handlungsorientierung und
-sicherheit im Umgang mit Ausbeutungsformen von Kindern und Jugendlichen zu vermitteln, um so ein friih-
zeitiges Erkennen zu ermoglichen und geeignete Handlungsschritte zum Schutz zielgerichtet umzusetzen.

6 Beteiligt an der Arbeit der Arbeitsgruppe sind Vertretungen der Senatsverwaltung fiir Bildung, Jugend und Familie, Sen-
atsverwaltungen fiir Inneres und Sport, flir Justiz und Verbraucherschutz sowie flir Wissenschaft, Gesundheit und Pflege,
des Landeskriminalamtes 42, der bezirklichen Jugendamter, der spezialisierten Fachberatungsstellen im Kinderschutz, des
Internationalen Sozialdienstes, der Familiengerichte, des Childhood-Haus Berlin, der Staatsanwaltschaft sowie des Sozialp-
adagogischen Fortbildungsinstituts Berlin-Brandenburg.

7 Die Fachberatungs- und Koordinierungsstelle fiir minderjahrige Betroffene besteht in Tragerschaft von IN VIA, Katholischer
Verband fiir Mddchen- und Frauensozialarbeit fiir das Erzbistum Berlin gGmbH. Sie ist angegliedert an die Fachberatungsstelle
fiir Frauen, die von Menschenhandel betroffen sind, die bereits seit 1997 in Berlin besteht und iiber umfassende Erfahrungen
in der Unterstiitzung von Betroffenen verfiigt.
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Die Einbettung in das Berliner Gesamtkonzept und in die etablierten Formen der Zusammenarbeit im Netzwerk
Kinderschutz ist daher fiir die Arbeit der Fachberatungsstelle zentral. Weitere Mafinahmen des gesamtstadtischen
Konzepts sind u.a. sowohl die Aufnahme der Indikatoren Handel mit/Ausbeutung von Minderjéhrigen in den berlin-
einheitlichen ersten Check fiir eine Mitteilung bei eventueller Kindeswohlgefahrdung zur Erfassung der Gefahr-
dungsform durch die Jugendamter als auch die Erarbeitung des Handlungsleitfaden Kinderschutz bei Handel mit
und Ausbeutung von Minderjdhrigen (Senatsverwaltung BJF Berlin 2025) im Rahmen der ressortiibergreifenden AG.
Denn unabhangig von der strafrechtlichen Einordnung gilt, dass jede Form der Ausbeutung eines*einer Minderjah-
rigen als Kindeswohlgefahrdung zéhlt, die mit einem besonderen Schutzstatus einhergeht, und eine differenzierte
Gefahrdungseinschatzung sowie die Einleitung von Kinderschutzmafinahmen durch die Kinder- und Jugendhilfe
erfordert. Der Handlungsleitfaden beschreibt hierfiir verbindliche Verfahrensstandards und gibt Fachkraften die
erforderliche Information an die Hand, Anzeichen fiir eine vorliegende Ausbeutung friihzeitig wahrzunehmen.

Die Erfahrung der Fachberatungsstelle zeigt, dass dies oftmals mit einem ,Bauchgefiihl” und zunédchst wenig
Klarheit liber eine mogliche Ausbeutungssituation beginnt. Auch hier ist eine Beratung empfehlenswert, um be-
reits erste Verdachtsmomente zu besprechen. Falle von Menschenhandel und Ausbeutung sind in der Regel sehr
komplex und brauchen einen engen Austausch und gut abgestimmtes Handeln aller involvierten Fachkrafte flir

die weitere Abklarung.

Ein Jahr Fachberatungs- und Koordinierungsstelle - erste Erfahrungen und Erkenntnisse

Die umfassende Sensibilisierungsarbeit fiihrt dazu, dass die Zahl der Anfragen an die Fachberatungsstelle stetig
steigt. Bislang handelt es sich dabei um alle Ausbeutungsformen mit Ausnahme von Leihmutterschaft und ille-
galer Organentnahme. Vor allem sind dies Formen sexueller Ausbeutung von jungen Menschen sowie die Ausbeu-

tung zur Begehung strafbarer Handlungen.

Eine Erscheinungsform der sexuellen Ausbeutung ist zum Beispiel die Anwerbung und Rekrutierung von Mad-
chen iiber die sogenannte Loverboy-Methode. Indem ihnen ein Liebesverhaltnis vorgetauscht wird, werden die
Madchen erst in eine emotionale Abhangigkeit und dann in die sexuelle Ausbeutung gedrangt. Ein Phdnomen,
mit denen sich Fachkrafte aus den erzieherischen Hilfen, insbesondere aus stationdren Hilfen, an die Fachstelle
wenden, sind jugendliche Madchen, die sich gegenseitig anwerben, sexuelle Dienste gegen Entgelt anbieten und
sich so in eine sehr gefahrdende Situation bringen. Dabei ist es haufig schwer zu durchschauen, in welcher Form
Instrumentalisierungen und Manipulationen der Mddchen durch Tatpersonen erfolgen. Es befinden sich auch
Jungen und Transpersonen, die von diesen Formen sexueller Ausbeutung betroffen sind, in der Beratung.

Vermehrt erhélt die Fachberatungsstelle Anfragen im Bereich der Ausbeutung bei der Begehung strafbarer Hand-
lungen. Hier werden Kinder und Jugendliche z.B. dazu angehalten, Diebstahle zu begehen oder mit Drogen zu
dealen, um einen Gewinn zu erzielen. Hier miissen die Hintergriinde der vordergriindigen Straftat genau be-
trachtet und die dahinterliegenden Ausbeutungsstrukturen erkannt werden, um die betroffenen jungen Menschen
zu schiitzen und Opferschutzrechte sicherzustellen. Abhéngigkeitsverhaltnisse zu den Tatpersonen, Angst vor
Bestrafung, Bedrohungen oder auch fehlendes Wissen hindern Kinder und Jugendliche daran, sich zu offenbaren.

Die Arbeit der IN VIA Fachberatungsstelle zeigt, dass die Gruppe der betroffenen Kinder und Jugendlichen sehr
divers ist. Betroffen sind junge Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte sowie aus allen sozialen Milieus.
Festzustellen ist, dass der digitale Raum eine zunehmende Rolle einnimmt: Er spielt eine wichtige Rolle bei der An-
werbung und beim Grooming sowie bei der Ausiibung von Kontrolle und Gewalt {iber die Betroffenen wahrend und
nach der Ausbeutung. Daher sollte er von den Fachkraften der Kinder- und Jugendhilfe immer mitbedacht werden.
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Der Zugang zu betroffenen jungen Menschen stellt Fachkrafte der Kinder- und Jugendhilfe immer wieder vor
grofde Herausforderungen. Im ersten Schritt ist es wichtig zu verstehen, was Betroffene daran hindert, Hilfen anzu-
nehmen. Zu den Hindernissen zahlen beispielsweise emotionale und/oder wirtschaftliche Abhangigkeiten zu den
Tatpersonen, aber auch Scham sowie die Angst, als Tater*in und nicht als Betroffene*r einer Straftat gesehen zu

werden. Haufig fehlt auch das Bewusstsein, selbst Opfer einer Straftat zu sein.

Erst wenn Fachkréften diese Hindernisse bewusst sind, und sie die dahinterliegenden Ausbeutungsstrukturen ver-
stehen, kdnnen sie diese im Rahmen der Beziehungsarbeit mit den Betroffenen aufgreifen und abbauen. Betroffene
Kinder und Jugendliche brauchen immer wieder positive Beziehungsangebote. Dies erfordert von den Fach-
kraften oftmals einen langen Atem. Der Zugang zu den Betroffenen héngt jedoch auch stark von deren Alter ab. Da
es sich bei Menschenhandel und Ausbeutung immer um eine Kindeswohlgefdhrdung handelt, muss im Einzelfall
abgewogen werden, welche Schutzmalinahmen geeignet und notwendig sind. Bei jugendlichen Betroffenen geht
es vor allem darum, mit ihnen gemeinsam Perspektiven auRerhalb der Ausbeutungsstrukturen zu erarbeiten.

In Fallen von Menschenhandel und Ausbeutung spielen in der Regel auch noch andere Themen eine Rolle. Einige
Betroffene haben zusétzlich eine Suchtproblematik, kommen aus gewaltvollen familidaren Strukturen, wachsen in
sehr prekaren Verhaltnissen auf oder haben traumatische Fluchtgeschichten erlebt. Da jeder Einzelfall anders ist,

braucht es auch immer einen individuellen Zugang zu den Betroffenen.

In der Beratung und Begleitung der Einzelfdlle stellt die Fachberatungsstelle zudem fest, dass flir den Schutz eines
betroffenen jungen Menschen eine stationare Aufnahme oder der Wechsel einer Unterbringungsform in ein pass-
genaues Unterbringungsangebot in einem sicheren Umfeld sehr kurzfristig erforderlich sein kann. Hier besteht
grolRer Handlungsbedarf bei der Schaffung spezialisierter Unterbringungsangebote der Kinder- und Jugendhilfe
fur von Menschenhandel und Ausbeutung betroffene junge Menschen.
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Sexuelle Ausbeutung und Handel mit Minderjahrigen:
Perspektiven aus dem Vereinigten Konigreich

Prof.in Dr.in Silvie Bovarnick, Universitat Hildesheim

Einleitung: Was kann Deutschland von internationalen Perspektiven lernen?

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema sexualisierte Gewalt nahm in Deutschland spatestens
seit der Einberufung des Runden Tisches ,Sexueller Kindesmissbrauch“ im Jahr 2010 (Wolff 2015: 294) an Fahrt
auf und wird seitdem auch gesellschaftspolitisch verstarkt diskutiert (Fegert/ Rassenhofer 2015). Vergleichs-
weise wenig thematisiert wird hingegen die (kommerzielle) sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen
- sowohlim Allgemeinen wie auch im spezifischen Kontext der stationadren Kinder- und Jugendhilfe. Auch poten-
zielle Beziige zum Handel mit Minderjahrigen sind bislang in Deutschland weitgehend unerforscht (vgl. Maurer
2015). So verdeutlicht eine aktuelle Publikation von Schrempp und Miiller (2022) mit dem bezeichnenden Titel
»,Dass es so etwas in Deutschland gibt?! - Handel mit und Ausbeutung von Kindern®, dass in Deutschland noch
immer die Meinung vorherrscht, es handele sich um ein Problem, das ,uns“ nicht direkt betrifft. Auch wissen-
schaftliche Fachliteratur gibt es zu diesem Phanomen nur vereinzelt (vgl. Maurer 2015). Historisch als ,Kinder-
prostitution“ gerahmt (Herzig 2004; Kappeler/ Struck 2024), wurde das Problem vorwiegend ,,im fernen Ausland
verortet* und von der Offentlichkeit ,weitgehend ausgeblendet® (Schrempp/ Miiller 2022: 71).

Schaut man hingegen liber Deutschland hinaus, zeigt sich, dass die wissenschaftlichen, politischen und fach-
lichen Diskurse zu dieser Thematik in manchen anderen Landern bereits weiter fortgeschritten sind als in
Deutschland. Dies wirft die Frage auf, was Deutschland durch einen Blick ins Ausland lernen kann. Insbesondere
das Vereinigte Konigreich gilt dabei als Vorreiter auf diesem Gebiet (vgl. Shawar 2022). Folgend soll der Diskurs,
der sich in den letzten Jahrzehnten im Vereinigten Konigreich hinsichtlich des Handels mit und der sexuellen

Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen entwickelt hat, kurz skizziert werden.

Die Anfange der Fachdebatte im Vereinigten Konigreich

Wahrend einzelne Kinderschutzorganisationen, wie beispielsweise Barnardo’s, schon in den 1990er-Jahren das
Problem der ,Kinderprostitution“ adressierten (vgl. Swann 2000), riickte im Vereinigten Konigreich die sexuelle
Ausbeutung junger Menschen - und die Bezlige zum Menschenhandel mit Minderjahrigen - seit Mitte der 2000er-
Jahre zunehmend ins Bewusstsein der Fachpraxis. Eine empirische Studie von Pearce et al. (2009) deutete
zundchst auf ein uneinheitliches und liickenhaftes professionelles Verstandnis von ,child trafficking” (Handel mit
und Ausbeutung von Kindern) in diversen Handlungsfeldern hin. Child trafficking, so die Erkenntnis der Studie,
verberge sich hinter einer Mauer des Schweigens: Auf der einen Seite der Mauer befdnden sich Fachkréfte, die das
Problem nicht erkennen, und auf der anderen Seite betroffene Kinder und Jugendliche, die sich aufgrund von
Druck oder Drohungen seitens der Tater*innen oder aus Angst und Scham nicht trauten, sich als Betroffene er-
kenntlich zu machen (Pearce et al. 2009/2013).

Zu diesem Zeitpunkt zeichneten sich zudem zwei dominante Diskurse innerhalb der Praxis ab: Ausbeutung von
Kindern wurde entweder durch eine Kinderschutzlinse oder aber durch eine migrationspolitische Linse inter-
pretiert - mit sehr unterschiedlichen Implikationen fiir gefdhrdete oder betroffene Kinder und Jugendliche (vgl.
Bovarnick 2010). Die Rahmung als ,Migrationsproblem* fiihrte haufiger dazu, dass relevante Behorden ihrem
Schutzauftrag nicht nachkamen.
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Die Rotherham- und Rochdale Skandale bringen ,,child trafficking* an die Offentlichkeit

Die mediale Berichterstattung der Rochdale- und Rotherham-Skandale im Jahr 2012 dréngt die Thematik ver-
starkt in das 6ffentliche und politische Bewusstsein im Vereinigten Konigreich. Die Aufarbeitung im Rahmen

des ,,Jay Reports“ offenbarte dabei ein klares institutionelles Versagen relevanter Behorden in Rotherham beim
Schutz junger Menschen in prekaren Lebenssituationen vor sexueller Ausbeutung (vgl. Jay 2014). Die systema-
tische sexuelle Ausbeutung vorwiegend junger Madchen innerhalb von Staats- und Landesgrenzen durch orga-
nisierte Tater*innengruppen wurde damals erstmals auch im konzeptionellen Rahmen des Menschenhandels mit
jungen Menschen diskutiert.

Laut dem Palermo-Protokoll (2000) gilt eine Person als ,trafficked“, wenn sie mit dem Ziel der Ausbeutung von
einem Ort zu einem anderen transportiert wird. Im Gegensatz zu Erwachsenen muss bei Minderjahrigen keine
Zwangslage, Drohung oder Gewalt vorliegen, da Kinder und Jugendliche schon allein aufgrund ihres Alters als
vulnerabel gelten. Anders als in Deutschland wird im Vereinigten Konigreich mittlerweile allgemein anerkannt,
dass es sich beim Handel mit Minderjahrigen um ein Problem handelt, das sich vor unserer Haustiir abspielt und
das Personen mit und ohne britische Staatsbiirgerschaft betreffen kann.

Moving from ,,child prostitution* to ,,child sexual exploitation

Die wissenschaftliche und politische Auseinandersetzung mit der Thematik miindete im Vereinigten Konigreich in
einem zentralen Paradigmenwechsel: Statt auf der Annahme, dass Kinder und Jugendliche sich ,freiwillig pros-
tituieren®, basiert das heutige Verstandnis von ,,child sexual exploitation“ (CSE) auf der Erkenntnis, dass Vulnera-
bilitaten und Zwangslagen junger Menschen gezielt ausgenutzt und missbraucht werden.

So wurde 2009 der Begriff ,,child sexual exploitation“ (CSE) in Form des ergdnzenden Leitfadens ,Safeguarding
Children and Young People from Sexual Exploitation® offiziell in den gesetzlichen Kinderschutzleitfaden aufgenom-
men; 2015 erfolgte die Aufnahme in den wichtigsten gesetzlichen Leitfaden zum Kinderschutz: ,Working Together
to Safeguard Children®. Eine iiberarbeitete Definition im Jahr 2016 sorgte kurz darauf fiir eine klare und einheitli-
che Definition flr alle mit jungen Menschen arbeitenden Berufsgruppen, um sicherzustellen, dass multiprofessio-
nelle Teams mit einem gemeinsamen Verstdndnis von CSE im Kinderschutzkontext agieren. Diese lautet wie folgt:

,Child sexual exploitation (CSE) ist eine Form des sexuellen Missbrauchs von Kindern, bei der eine Einzelperson oder
eine Gruppe ein Machtgefélle ausnutzt, um ein Kind unter 18 Jahren zu sexuellen Handlungen zu zwingen, zu mani-
pulieren oder zu tduschen, entweder als Gegenleistung fiir etwas, das das Opfer braucht/wiinscht, oder fiir einen
finanziellen Vorteil oder Status des Téters.“ (durch die Autorin ins Deutsche (ibersetzt; HM Government 2023: 154)

Die Definition markiert einen historischen Wandel im britischen Kinderschutzdiskurs: weg von einer moralisie-
renden ,Kinderprostitutionsperspektive hin zu einem umfassenden, menschenrechtsorientierten Verstandnis
sexueller Ausbeutung als schwerwiegende Kindeswohlgefahrdung. Dieser grundlegende Wandel pragt seither
mafgeblich die Ausgestaltung und Funktionsweise des Kinderschutzsystems im Vereinigten Konigreich.

Einstufung von Child Sexual Exploitation (CSE) als nationale Bedrohung

Auf einem Gipfeltreffen in der Downing Street erklarte der damalige Premierminister David Cameron am 2. Marz
2015 die sexuelle Ausbeutung von Kindern und Jugendlichen (CSE) zu einer nationalen Bedrohung (vgl. Shawar
et al. 2022). Er setzte damit CSE mit anderen, schweren Formen der organisierten Kriminalitat oder Terrorismus
gleich und drohte mit strengen strafrechtlichen Sanktionen fiir diejenigen, die junge Menschen nicht vor den
Risiken des Menschenhandels und sexueller Ausbeutung schiitzen. Die Erklarung sandte einerseits eine klare
Botschaft an die Fachpraxis: Fachkrafte und Jugendamter, die ihren Pflichten im Rahmen des Kinderschutzes
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nicht nachkommen, werden zur Rechenschaft gezogen. Andererseits stellte die Ankiindigung gleichermaflen einen
wichtigen Meilenstein in der nationalen Polizeiarbeit und im Kinderschutz dar, indem der Bekampfung von sexuali-
sierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche - auch im Rahmen des Menschenhandels - hochste Prioritat zu-
geordnet wurde. Die Priorisierung von CSE in der strategischen nationalen Polizeiplanung und Kinderschutzpolitik
war verbunden mit der Bereitstellung von Ressourcen und der Koordination landesweiter Ermittlungsinitiativen.
So fiihrt das ,,National Policing Requirement”® beispielsweise seit 2014 CSE als eigenstandigen Krisenbereich auf.

Der ,National Referral Mechanism“® (NRM) dient im Vereinigten Konigreich als zentrales Instrument zur Identi-
fikation und Unterstiitzung von Betroffenen des Menschenhandels und moderner Sklaverei. Obgleich der NRM
durchaus auch kritisch betrachtet wird (siehe z. B. Findlay 2022), fungiert er als formalisiertes Verfahren, das die
Unterstiitzung und die systematische Erfassung und Dokumentation Betroffener sicherstellen soll.

Children in Care - eine besondere Risikogruppe

Im Vereinigten Konigreich konnte durch verschiedene unabhangige Studien empirisch nachgewiesen werden,
dass ,children in care“ besonders vulnerabel gegeniiber extrafamiliaren Gewalterfahrungen sind (vgl. Wroe et
al. 2025; Lloyd/ Firmin 2020) und auch in Bezug auf sexuelle Ausbeutung und Menschenhandel eine besonde-
re Risikogruppe darstellen (vgl. Shaw/ Greenhow 2020; Howard League 2017; Lerpiniere et al. 2013). Bereits
der ,Munro Review“° (2011) legte pragnant dar, dass Kinder und Jugendliche in der Obhut lokaler Behdrden
liberproportional stark von Ausbeutung und (sexualisierter) Gewalt betroffen sind. Instabilitdt von Betreuungs-
systemen, Unterbrechungen der Unterbringung (sogenannte ,,missing episodes”) und das Fehlen stabiler,
schiitzender Beziehungen wurden als zentrale Wege zur Ausbeutung identifiziert (ibid.). Dabei zeigt der ,Inde-
pendent Inquiry into Child Sexual Abuse“ (2022), dass das Entschwinden aus stationdren Einrichtungen sowohl
eine Ursache als auch eine Folge der sexuellen Ausbeutung eines Kindes oder Jugendlichen sein kann.

Eine Reihe von Berichterstattungen von ECPAT UK und Missing People (2016/2028/2022) legt die Situation ein-
dringlich dar.** So berichtet die Erststudie ,Heading Back to Harm“ (ECPAT UK und Missing People 2016) von

8 Der Begriff ,,National Policing Requirement“ (NPR) bezieht sich auf eine Regierungsrichtlinie, in der die wichtigsten nationalen
Bedrohungen und die zu ihrer Bekdampfung erforderlichen Kapazitdten in England und Wales dargelegt sind.

9 Der NRM-Prozess sieht vor, dass ,First Responders“ (Polizeibeamt*innen, Sozialarbeiter*innen, Wohlfahrtsorganisationen
etc.) potenzielle Betroffene des Menschenhandels den zusténdigen Behorden (,Single Competent Authority“, SCA) melden.
Flir Minderjahrige besteht eine rechtliche Verpflichtung, sie in das NRM aufzunehmen, da sie automatisch als potenzielle
Betroffene gelten und keine Einwilligung fiir die Meldung erforderlich ist. Erwachsene miissen hingegen zustimmen, bevor
eine Meldung erfolgt. Nach der Meldung liberpriift die zustéandige Behdrde, ob es hinreichende Anhaltspunkte (,reasonable
grounds decision“) flir Menschenhandel oder moderne Sklaverei gibt. Wahrend dieses Prozesses haben die Betroffenen An-
spruch auf staatliche Unterstiitzung, beispielsweise Unterbringung, medizinische Versorgung und rechtliches Gehor.

10 Der Munro-Bericht zum Kinderschutz, der unter der Leitung von Professor Eileen Munro entstand, war eine umfassende
Reformiiberpriifung, die vom britischen Bildungsministerium (,,Department for Education®) in Auftrag gegeben wurde.
Sein Schwerpunkt lag nicht auf einem einzelnen Skandal, sondern auf der Gesamtstruktur und -kultur des Kinderschutz-
systems in England.

11 Die Berichte von ECPAT UK & Missing People basieren auf einer ,Freedom of Information“ (FOI) (Informationsfreiheitsan-
fragen) bei Jugenddmtern (,,Local Authorities“) und deren vorhandenen Datenlagen. Die Antwortquote blieb in allen drei
Jahren konstant: 81 % der ,local authorities“ antworteten auf die FOI-Anfrage (176 von 218), 45 % der lokalen Behorden, die
auf die FOI-Anfrage antworteten, konnten alle angeforderten Daten bereitstellen, und weitere 45 % konnten einen Teil der
Daten bereitstellen. Durchschnittlich 10 % der lokalen Behérden konnten keine Informationen als Antwort auf die FOI-An-
frage bereitstellen. Die Studien beziehen sich auf die Gesamtzahl der Kinder und Jugendlichen, die als Betroffene oder
mutmalfliche Betroffene von Menschenhandel und moderner Sklaverei identifiziert wurden, sowie auf unbegleitete Minder-
jahrige, die in den Jahren 2018, 2019 und 2020 aus der Betreuung verschwunden sind.
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einer alarmierend hohen Zahl von jungen Menschen, die unangekiindigt aus stationdren Jugendhilfeeinrich-
tungen entschwinden. So verschwanden zwischen September 2014 und September 2015 28 % der Kinder und
Jugendlichen, die als Betroffene des Menschenhandels identifiziert wurden (167 junge Menschen), und 13 % der
unbegleiteten Minderjahrigen mit Fluchterfahrungen (593 junge Menschen) mindestens einmal aus ,,Care“- Ein-
richtungen; 207 Kinder bzw. Jugendliche wurden nicht wieder aufgefunden. Die Folgestudie ,,Still in Harm’s Way*
(ECPAT UK und Missing People 2018) deutet zudem darauf hin, dass unbegleitete Minderjahrige, die von Men-
schenhandel betroffen sind, ein besonders hohes Risiko aufweisen, aus stationaren Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe zu entschwinden. Laut der letzten Studie ,When Harm Remains“ verschwanden im Jahr 2020 fast ein
Drittel der vom Menschenhandel betroffenen jungen Menschen aus der Obhut der Kinder- und Jugendhilfe - im
Vergleich dazu betrifft dies eines von zehn Kindern bzw. Jugendlichen in ,Care“ und etwa eines von 200 Kindern
bzw. Jugendlichen insgesamt (ECPAT UK und Missing People 2020: 4).

Fazit und Ausblick

Der Wissensstand aus dem Vereinigten Konigreich lasst vermuten, dass sich in Deutschland ahnliche Dyna-
miken und Zusammenhange zwischen dem Handel mit jungen Menschen, der sexuellen Ausbeutung und des
Phanomens des ,,Entschwindens® aus stationaren Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wiederfinden
lassen. Aktuelle Befragungen von Fachkraften in den Niederlanden weisen auf vergleichbare Dynamiken hin.
Die Nachzeichnung des britischen Wegs hin zu einem umfassenden Verstandnis von sexueller Ausbeutung als
schwerwiegende Kindeswohlgefdhrdung lasst erkennen, dass es sich hierbei um einen langwierigen Prozess
handelt, der mit komplexen Aushandlungen zwischen diversen Stakeholdern aus der Wissenschaft, Politik und
Praxis einhergeht. Dieser Prozess steht in Deutschland noch aus. Die Zeit ist reif, sich der Problematik anzuneh-
men und diesbezliglich eine ernsthafte Debatte anzufachen.
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Grooming junger Menschen in stationdren
Einrichtungen zum Zweck der Ausbeutung -
Einblicke in Studien aus den Niederlanden

Zusammenstellung von Pia Marie Tillmann, Universitat Siegen, Institut fur
Sozialpadagogik (ISP), auf Grundlage eines Inputs von Frank Noteboom,
Berichterstattungsstelle Menschenhandel des Deutschen Instituts fiir
Menschenrechte, aktuell Fier (NL)

Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der stationdren Jugendhilfe stellt eine erhebliche
Gefahr dar, wie empirische Befunde aus den Niederlanden zeigen. Insbesondere mit Blick auf strukturelle
Schutzdefizite in der (stationadren) Jugendhilfe lassen sich besorgniserregende Parallelen zu Deutschland vermuten.

Laut eines Berichts des Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM; Bekken/ Noteboom 2024) berichten
zahlreiche Fachkrafte von mutmalfilichen Opfern in stationdren Einrichtungen oder betreutem Wohnen; 55 % von
222 befragten Fachkraften hatten in den vergangenen zwei Jahren Kontakt zu jungen Menschen in stationaren
Hilfen, die mutmaflich von Ausbeutung betroffen waren. Zudem lebten 39 % der sexuell ausgebeuteten sowie
liber 50 % der kriminell ausgebeuteten Betroffenen zum Zeitpunkt der Ausbeutung in Einrichtungen der statio-
naren Kinder- und Jugendhilfe. Diese Zahlen verdeutlichen, dass ein erheblicher Teil der Betroffenen unmittelbar
im Kontext der stationdren Jugendhilfe erreicht werden kann.

Ein weiterer Bericht des CKM (Bekken/ Simons/ Noteboom 2021) zeigt, dass mehrere Opfer die Tater(*innen)
wahrend stationarer Hilfen kennenlernten. In 11 von 39 untersuchten Fallen lebten die Madchen und Frauen zum
Zeitpunkt des Groomings in Einrichtungen oder im betreuten Wohnen. Der Groomingprozess dauerte oftmals nur
wenige Tage bis maximal einen Monat. Die meisten Betroffenen flohen zu den Tater(*innen), nur eine betroffene
Person blieb in der Einrichtung. Grooming findet dabei sowohlinnerhalb als auch aufRerhalb stationarer Einrichtun-
gen statt. Bereits 2006 gab es Hinweise, dass sich sogenannte Loverboys gezielt auf das Gelédnde von Einrichtungen
begeben, sich als Freunde ausgegeben und potenzielle Opfer gezielt ansprechen, wobei Madchen (mit Behinderun-
gen) als besonders gefahrdet gelten (Zorg+Welzijn 2006). Neben externen Tater(*innen) gelingt es auch registrierten
Fachkraften intern, Jugendliche in (alternative) Einrichtungen aufzunehmen und auszubeuten; in den Niederlanden
haben in diesem Zusammenhang 50 Fachkrafte ihre Registrierung verloren (Nationale Zorggids/Levinsky 2025).

Praxisstudien in Jugendhilfeeinrichtungen weisen zudem darauf hin, dass strukturelle Schutzliicken und eine
unzureichende Frilherkennung das Risiko fuir junge Menschen erhéhen, zum Zweck der Ausbeutung gegroomt zu
werden (Khadraoui/ Rijken/ de Jong 2020). Dariiber hinaus zeigt der Bericht Ouders aan het woord (Bekken/Note-
boom 2021), dass Eltern von sexuell ausgebeuteten Kindern und Jugendlichen von Institutionen der Jugendhilfe
haufig nicht ernst genommen und unzureichend unterstiitzt werden. AuBerdem geraten viele betroffene Jugend-
liche nicht in den Blick offizieller Hilfestrukturen, was die Notwendigkeit einer besseren Friiherkennung sowie
engeren Zusammenarbeit mit den Eltern unterstreicht.

Insgesamt zeigen diese Befunde, dass das Risiko des Groomings zum Zweck der Ausbeutung junger Menschen
in der stationdren Jugendhilfe iberproportional hoch ist. Einrichtungen, die als Schutz- und Lebensraume fiir
vulnerable Jugendliche gedacht sind, kdnnen in dem Kontext selbst zu Orten werden, an denen junge Menschen
gezielt in ausbeuterische Strukturen eingebunden werden.
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IV. Arbeitsphase I:

Besondere Gefahrdungslagen
junger Menschen im Kontext
der Erziehungshilfen

—
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Im Anschluss an die vier Inputs zur Einflihrung in das Themenfeld Handel mit und Ausbeutung von jungen
Menschen ging es in den Austausch {iber besondere Gefahrdungslagen junger Menschen im Kontext der
Erziehungshilfen. In Arbeitsgruppen wurde den folgenden Fragen nachgegangen:

« Wo zeichnen sich ungleiche/besondere Gefahrdungslagen fiir junge Menschen in den
Erziehungshilfen ab?

» Welche genderspezifischen und intersektionalen Aspekte (Verschrankungen verschiedener
Differenzlinien) in Bezug auf die Gefahrdungslagen junger Menschen werden sichtbar?

» Welche Gefahrdungslagen bringt die Kinder- und Jugendhilfe selbst hervor?
« Wo gibt es Liicken in der Verantwortungsiibernahme fiir die jungen Menschen?

Mit unterschiedlichem Fokus setzten sich die Arbeitsgruppen mit diesen Fragen auseinander. In einer
Arbeitsgruppe lag der Fokus auf dem Bereich Flucht und Migration, eine andere Arbeitsgruppe legte den
Schwerpunkt auf Diskontinuitat und Entkopplung und eine weitere Arbeitsgruppe ging den Fragen ohne
besonderen Fokus nach. Geplant war eine vierte Arbeitsgruppe mit dem Fokus auf Wohnungslosigkeit und
Obdachlosigkeit, die jedoch nicht zustande kam. Wichtige Aspekte dazu flossen teils in die anderen Arbeits-
gruppen mit ein.

Arbeitsergebnisse Gruppel -
Fokus: Flucht und Migration

Die Lebenssituationen und damit verbundene Gefahrdungslagen fiir junge Menschen mit Fluchterfahrung stellen
sich sehr unterschiedlich dar. So sind junge gefllichtete Menschen, die mit ihren Eltern/Familien nach Deutsch-
land einreisen u.a. im Kontext von Gemeinschaftsunterkiinften und einer zumeist schwierigen 6konomischen
Lebenslage einem erhdhten Risiko ausgesetzt, von Handel oder Ausbeutung betroffen zu sein. Fiir junge Men-
schen, die ohne Eltern nach Deutschland gefliichtet sind, tragt die Kinder- und Jugendhilfe zwar in besonderer
Weise die Verantwortung, ihren Schutz, ihre Forderung und Teilhabe sicherzustellen, jedoch deuten u.a. Erlasse
auf politischer Ebene, strukturelle Entwicklungen und Erfahrungsberichte aus der Praxis darauf hin, dass immer
haufiger individuelle Bedarfe und die Vulnerabilitdt der jungen Menschen nicht (mehr) wahrgenommen und
Rechte nicht umgesetzt werden (vgl. Giuliani/ Karpenstein 2025; BMBFSFJ 2025). Berichte liber zunehmende
repressive MalBnahmen, wie verstarkte Zuriickweisungen an den Grenzen und vermehrte Abschiebungen, sowie
der steigende politische und gesellschaftliche Druck fiihren nach Aussagen von Fachkréften bei vielen jungen
Menschen zu wachsenden Unsicherheiten und Zukunftsangsten. In der Praxis zeigt sich eine wachsende Liicke
zwischen den Rechtsanspriichen junger (gefllichteter) Menschen und teils prekaren Lebensbedingungen, die das
Risiko fiir die betreffenden jungen Menschen verstarken, organisierte Gewalt und/oder Ausbeutung zu erleben.

Im Workshop wurde aus den unterschiedlichen Perspektiven zusammengetragen, welche aktuellen Entwick-

lungen und Faktoren im Einzelnen die ungleichen Gefahrdungslagen fiir junge Menschen mit Fluchterfahrung
erzeugen und Ermoglichungsrdume fiir Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen schaffen:

Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen 21



» Zunehmend mehr unbegleitete Minderjahrige mit Fluchterfahrung leben nicht in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe, sondern in prekaren Settings wie sogenannten Briickenldsungen ohne Betriebserlaubnis oder
Gemeinschaftsunterkiinften mit teils (réumlicher) Néhe zu organisierter Gewalt und Ausbeutungsstrukturen.

« In der Praxis werden die Bedarfe unbegleiteter gefliichteter junger Menschen zum Teil (mit groRRen regionalen
Unterschieden) entlang von Alter und gelesenem Geschlecht festgelegt, entgegen der im SGB VIl verankerten
Vorgabe einer individuellen Bedarfsermittlung und Hilfeplanung. Individuelle Bedarfe und Vulnerabilitaten
werden dabei nicht gesehen. Dies hat insbesondere fiir viele ménnliche unbegleitete Jugendliche und junge
Volljahrige zur Folge, dass sie in prekaren (Hilfe-)Settings leben, fern der Standards der Kinder- und Jugendhilfe.

+ Obgleich Trager/Betreiber von Gemeinschaftsunterkiinften verpflichtet sind, einrichtungsbezogene Schutz-
konzepte zu entwickeln und umzusetzen, zeigen sich in der Praxis - sowohl mit dem Blick auf begleitete junge
Menschen und ihre Familien als auch auf unbegleitete junge Menschen, die aus der Jugendhilfe kommen -
weiterhin mangelnde Schutz- und Forderstrukturen sowie unzureichende Angebote der Kinder- und Jugendhilfe.

« Insbesondere in der Phase des Ankommens in Deutschland zeichnet sich ab, dass die Rechte junger Menschen
unzureichend sichergestellt werden, und groRe Unsicherheiten und Perspektivlosigkeit sie zu einer besonders
vulnerablen Gruppe macht. In Erstaufnahme-Einrichtungen im Rahmen der vorlaufigen Inobhutnahme erhalten
junge Menschen mit Fluchterfahrung keine Zugange zu Bildungsinstitutionen, was auch den Zugang zu profes-
sionellen Ansprechpersonen und Beratungsstellen auRerhalb des Bezugssystems deutlich erschwert. Gleich-
zeitig nimmt die Verweildauer deutlich zu. Zudem steht vielen jungen Menschen in dieser wichtigen, entschei-
denden Phase keine qualifizierte rechtliche Vertretung zur Seite.

+ Die Anzahl junger Menschen, die im Rahmen der vorlaufigen Inobhutnahme abgangig werden oder aus Gemein-
schaftsunterkiinften verschwinden, nimmt zu (Giuliani/ Karpenstein 2025: 49-51). Neben der zunehmenden
Perspektivlosigkeit der jungen Menschen und ggf. einem moglichen 6konomischen Druck, unter dem die jungen
gefliichteten Menschen stehen, werden als Griinde vermutet, dass teils wenig Interesse seitens der Jugendamter
besteht, den Aufenthaltsort der jungen Menschen herauszufinden, da ihre Zustandigkeit nach einer gewissen
Dauer der Abgangigkeit endet. Diese jungen Menschen fallen haufig génzlich aus dem Blick der Jugendhilfe und
verlieren ihren Schutzstatus.

« Erfahrungsberichte aus der Praxis weisen auf eine steigende Anzahl ,begleiteter unbegleiteter“*? junger Men-
schen hin, die aufgrund unzureichender Priifungen in Bezug auf die Sorgerechtsvollmacht nicht den ihrer
Situation erforderlichen Schutzstatus unbegleiteter gefliichteter Minderjahriger erhalten. Aus der Praxis wird in
diesem Zusammenhang auch berichtet, dass Verwandte als auch andere Sorgebevollmachtigte die rechtliche
Vertretung der jungen Menschen haufig nicht hinreichend ibernehmen kdnnen und - vergleichbar mit Ver-
wandten als Vormund*innen - keine (ausreichende) Beratung erhalten.

« Haufig bringen die jungen Menschen aufgrund ihrer Erfahrungen im Herkunftsland und/oder auf der Flucht kein
Vertrauen in (Hilfe-)Systeme mit bzw. kennen keine den deutschen (Hilfe-)Systemen vergleichbaren Strukturen
und Verfahren. Unter den derzeitigen Bedingungen in Erstaufnahme-Einrichtungen bzw. im Aufnahme-System
(u.a. mit dem Verfahren zur Alterseinschatzung) finden die jungen Menschen nur schwer Vertrauen in Institu-
tionen und das Rechtssystem in Deutschland - dies starkt gleichzeitig Ausbeutungsstrukturen.

12 Als ,begleitete unbegleitete“ junge Menschen werden Minderjahrige bezeichnet, die ohne ihre Eltern nach Deutschland
eingereist sind und fiir die die Sorgerechtsvollmacht an eine andere (verwandte) erwachsene Person libergeben wurde.
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Arbeitsergebnisse Gruppell -
Fokus: Diskontinuitiat und Entkopplung

Entkopplungen junger Menschen sind komplexe Prozesse, die aus einem Zusammenspiel von unterschiedlichen
institutionellen Zugangen, Barrieren, institutionellen Diskriminierungen und von Krisenereignissen resultieren.
Im Zusammenspiel der Institutionen gibt es Dominoeffekte und Verweisungsverhaltnisse zwischen den Institu-
tionen des Aufwachsens: So kann Schulabstinenz die Gefahr der Diskontinuitdt bzw. der Abbriiche in der Kinder-
und Jugendhilfe nach sich ziehen; umgekehrt konnen Abbriiche und diskontinuierliche Hilfeverlaufe Schulab-
briiche begiinstigen. Ahnlich lieRe es sich fiir die Psychiatrie skizzieren. Der zentrale Punkt der Entkopplung
junger Menschen aus den Hilfesystemen ist, dass es sich nicht um singulédre Ereignisse handelt, sondern um
Interdependenzen und Wechselverhéltnisse, die einen Zustand weitreichender Zugangsbarrieren zu den Institu-
tionen des Aufwachsens mit sich bringen. Entsprechend hatte die Arbeitsgruppe eine Suchrichtung, die insges-
amt die institutionellen Bedingungen der Kinder- und Jugendhilfe fokussiert hat und von responsibilisierenden
Zuschreibungen vollstandig Abstand genommen hat. In dieser Arbeitsgruppe wurden Bedingungen im Feld der
Kinder- und Jugendhilfe diskutiert, die Entkopplungen wahrscheinlicher werden lassen, sowie Vulnerabilitaten,
die sich aus diesen - oft weitreichenden Entkopplungen - fiir die Ausbeutung junger Menschen ergeben, wenn
diese den Zugang in das Hilfesystem nicht mehr finden oder in Ubergingen ,Sollbruchstellen“ entstehen, die mit
Schutz- und Sorgeliicken einhergehen.

Zundchst stellt sich die Frage nach den Ursachen von Diskontinuitdt in den Hilfeverldufen. Im Zentrum des
Austauschs stand die Identifizierung neuer Settings. Es lassen sich in Deutschland einige Leuchttlirme der Kind-
er- und Jugendhilfe identifizieren, die alternative Konzepte zur Vermeidung von Diskontinuitaten vorlegen und
den jungen Menschen heterogene Wohnformen sowie belastbare Beziehungen anbieten. Der Anteil an vorzeitig
beendeten MaRnahmen ist jedoch nach wie vor hoch (Tabel et al. 2023), ohne dass es einen breiten Kenntnis-
stand liber die damit verbundenen Hilfeverlaufe, die dahinterliegende Lebensqualitat junger Menschen gabe. Die
Abbruchraten zeigen also vor allem, dass die Kinder- und Jugendhilfe einen Bedarf an neuen Settings hat. Die
Frage danach, was ,lohnenswerte Lebensorte® fiir junge Menschen kennzeichnet, sollte starker im Fokus stehen
als bisher. Ein weitreichendes Problem ist der Fokus auf ,Passung“ der jungen Menschen. Die Expertise aus Praxis
und Beobachtung aus der Wissenschaft stimmt in dem Gesprach darin liberein, dass die Diagnose der ,mangeln-
den Passung*“ der jungen Menschen nicht immer unberechtigt sein mag, mitunter aber Vorrang hat vor Debatten
um Qualitat der Einrichtung, die ebenso zu mangelnder Passung fiir die Nutzer*innen insgesamt beitragen konnte.
Ein Beispiel dafiir ist die Verbreitung an autoritdren und punitiven Zugéangen in den stationaren Einrichtungen der
Kinder- und Jugendhilfe, die wissenschaftlich nachgewiesen sind (Clark/ Wohlfarth 2025) und in der Praxis immer
wieder zu Konflikten fiihren. Nicht zuletzt stellen sie die jungen Menschen vor die Herausforderung, mitunter auf
Lebensorte verwiesen zu werden, die fiir sie nicht ,lohnenswert” sind. Strukturell betrachtet, sind gegenwartige
Entwicklungen von Privatisierung und Okonomisierung kritisch zu beobachten. Die Landschaft der nicht-gemein-
niitzigen Trager weitet sich aus, ohne dass die Folgen davon mit Blick auf die Qualitat der Kinder- und Jugendhilfe
vollsténdig absehbar waren. Die Entwicklung in anderen Landern - wie UK oder Schweden - geben Hinweise
darauf, dass eine privatisierte Kinder- und Jugendhilfe Risiken birgt (vgl. Moore 2020; Meagher et al. 2016).

Neben der Qualitat der Wohngruppen benétigt es in der Kinder- und Jugendhilfe Angebote fiir junge Menschen,
bei denen die graduelle Entkopplung von den Hilfesystemen bereits weit fortgeschritten ist. Fiir junge Menschen,
die beispielsweise wohnungs- oder obdachlos sind, benétigt es mehr spezifische Formen der Begleitung, um diese
Situation aufzufangen und nicht zu einer ,,Sollbruchstelle” werden zu lassen, an der junge Menschen aus dem
Blickfeld geraten und so in einer besonders vulnerablen Ausgangslage fiir unterschiedliche Formen des Groomings
im Kontext von Menschenhandel sind. Insgesamt bietet jede Form der Unterbringung spezifische Hilfen, aber auch
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spezifische Gefahrdungen, die genau betrachtet werden miissen. Beispielsweise hat eine Inobhutnahmestelle auf
Grund erhohter Fluktuation und teilweise offener Zugange einen spezifischen Bedarf an Schutzkonzepten.

SchlieRlich birgt der Diskurs liber junge Menschen Risiken fiir Sorge- und Schutzliicken. Die Frage, wie liber
sexualisierte Gewalt und lGiber sexuelle Ausbeutung gesprochen und gedacht wird, welche Kategorien und Narra-
tive hierzu herangezogen werden, sind ein zentraler Ausgangspunkt, um den Schutz junger Menschen (partizipa-
tiv) zu gestalten. Bei der Thematisierung von Sexualitat, sexueller und sexualisierter Gewalt sind Grundannahmen
Uber Geschlechterverhéltnisse und Begehrensformen zentral. Beispielsweise gibt es Narrative von Weiblichkeit,
die zu Normalisierung oder Relativierung von sexualisierter Gewalt flihren oder zu einer Responsibilisierung fiir
(sexuelle) Ausbeutungsverhaltnisse. Sogenanntes risikoreiches Verhalten bzw. sexuelle Affinitdten werden als Be-
griindungsstruktur dafiir akzeptiert und reproduziert, dass junge Menschen in hoch prekaren Lebenssituationen
Betroffene bzw. Opfer*® von Ausbeutungsverhaltnissen werden. Nicht zuletzt ist das Denken liber sexuelle Ausbeu-
tung und Gewalt heteronormativ gepragt. Queere junge Menschen und gleichgeschlechtliche Ausbeutungsformen
geraten mitunter zu stark aus dem Blickfeld, ebenso Ausbeutung und Gewalt durch weibliche Tatpersonen.

SchlieBlich findet das Sprechen tiber junge Menschen aus der Kinder- und Jugendhilfe in der Kommune statt. Das
heillt, auch sozialrdumliche Perspektiven darauf, wie junge Menschen nicht nur in die Organisationen der Kinder-

und Jugendhilfe, sondern auch in die Kommune integriert sind, kdnnen Ausgangspunkte sein, um tiber Schutz vor
sexualisierter Gewalt und Ausbeutung zu sprechen.

Arbeitsergebnisse Gruppe lll -
ohne speziellen Fokus

In der Arbeitsgruppe ohne besonderen Fokus wurde vor allem grundlegenden Fragen nach der Rolle und Verant-
wortung der Kinder- und Jugendhilfe aus der Perspektive Betroffener nachgegangen.

+ (Sexuelle) Ausbeutung sowie Handel mit Kindern und Jugendlichen in Kontexten der Kinder- und Jugendhilfe,
insbesondere in Wohngruppen und Pflegefamilien, wurde bisher zu wenig thematisiert und mitunter tabuisiert.
Dies hat Folgen fiir die Betroffenen, denn es stellt sich die Frage, warum sie Vertrauen in ein Hilfesystem haben
sollen, das diese Formen von Gewalt bisher nicht oder kaum wahrgenommen hat. Dies muss die Kinder- und
Jugendhilfe aus der Perspektive von und mit Betroffenen aufarbeiten und Verantwortung fiir die Geschichte und
in der Gegenwart libernehmen.

» Gleichzeitig wird die Kinder- und Jugendhilfe in der Verantwortung gesehen, sich selbstkritisch zu fragen, wie
sie gerade von Ausbeutung betroffenen jungen Menschen gegeniiber zeigen kann, dass sie verlassliche Unter-

13 Ein Die Konzepte des Betroffenen oder des Opfers wurden hier nicht diskutiert. Auf dem Expert*innen-Gesprach waren
beide Kategorien prasent. Gegen beide Konzepte lassen sich Einwdnde formulieren, die hier im Einzelnen nicht diskutiert
werden. Es sei kurz erwédhnt, dass die Betroffenenverbande iberwiegend den Begriff der Betroffenen préferieren, um ihrem
Akteur*innen-Status Gewicht zu verleihen und Viktimisierung zu vermeiden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es nicht auch
Menschen geben kann, die sich als Opfer von sexualisierter/sexueller Gewalt bzw. sexuellem Missbrauch bezeichnen, damit
dem gewaltvollen und unterwerferischen Zugriff Gewicht verleihen, ohne das Opferdasein vollstandig in ihr identitéres
Konzept zu integrieren. AbschlieRend braucht ein justizieller Rahmen den Begriff des Opfers, weil es im strafrechtlichen
Sinne keine Tat ohne ein Opfer gibt. Dies sind jedoch Anmerkungen der Verfasser*innen und spiegeln nicht die Debatte des
Workshops wider.
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stiitzungsangebote bereithalt. Dies beinhaltet, mit etablierten Hilfsangeboten zusammenzuarbeiten, auch liber
die unmittelbare Hilfe hinaus die Betroffenen nachhaltig zu begleiten und ihnen sichere Lebensumwelten zu
bieten sowie grundsatzlich auch praventiv die entsprechenden Gefdhrdungslagen zu bekdmpfen. Als eine groRRe
Herausforderung wird einerseits gesehen, wie der Kontakt zwischen Betroffenen und den speziellen Beratungs-
und Unterstiitzungsangeboten hergestellt werden kann. Andererseits stellt sich die Frage, wie man dafiir Sorge
tragen kann, dass die Betroffenen die Kinder- und Jugendhilfe als eine Hilfe-Infrastruktur anerkennen, die aus-
gehend von den unterschiedlichen Lebenskonstellationen und angesichts haufig multipler Gewalterfahrungen
angemessene Unterstiitzung bietet.

+ Nicht zuletzt wurde thematisiert, dass in der Kinder- und Jugendhilfe sexuelle Ausbeutung und der Handel mit
Kindern und Jugendlichen nicht nur begrenzt auf die Wohngruppen und Pflegefamilien diskutiert werden sollte.
Es sollten auch die ambulanten Hilfen, offene Angebote der Kinder- und Jugendarbeit, die Kindertagesbetreuung
und die Beratungsangebote fiir junge Menschen und Eltern sensibilisiert werden. Die Fachpraxis in der Kinder-
und Jugendhilfe muss diesbeziiglich insgesamt besser informiert sein, auf unterschiedlichen Ebenen mit Fach-
beratungsstellen und vorhandenen Unterstiitzungsangeboten fiir betroffene junge Menschen kooperieren und
als wichtige Ansprechpersonen fiir Betroffene, Familien und Mittler*innen fungieren. Dies ist eine entscheidende
Voraussetzung, damit junge Menschen, die entsprechende Gewalterfahrungen machen, wahrnehmen kdnnen,
dass sie sich gegeniiber den Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe 6ffnen kdnnen.

Besondere und unklare Gefahrdungslagen junger Menschen mit Behinderungen

Am Rande in der Arbeitsgruppe sowie an verschiedenen Stellen im Expert*innen-Gesprach wurde angemerkt, dass
das deutlich erhohte Risiko fiir junge Menschen mit Behinderungen, (sexualisierte) Gewalt zu erleben (vgl. Fegert
2025; Bange 2020), eine besondere Vulnerabilitat flir Ausbeutung vermuten lasst.

« In den letzten Jahren fiihrten die Diskurse um eine inklusive Ausgestaltung der Kinder- und Jugendhilfe sowie
erste diesbeziigliche gesetzliche Anderungen zwar zu einer stirkeren Thematisierung von Gefdhrdungslagen
junger Menschen mit Behinderungen, auch institutioneller Gefahrdungen im Kontext von (stationaren) Hilfen.
Vielfaltige Strukturprobleme rund um den Kinderschutz fiihren jedoch weiterhin dazu, dass in der Praxis vieler-
orts die notige Expertise fehlt und junge Menschen mit Behinderungen bei Kindeswohlgefdhrdungen haufig
keine ihren Bedarfen entsprechende Hilfe und Unterstiitzung erhalten.

« Es mangelt an inklusiven Einrichtungen sowohl im Bereich der Inobhutnahme als auch im Bereich der Hilfen zur
Erziehung, was auf getrennte Zustandigkeiten entlang von Diagnosen und eine weiterhin bestehende Versaulung
der Hilfesysteme zurlickzuflihren ist. Dringend erforderlich ist hier die geplante inklusive Ausgestaltung und ge-
setzliche Zusammenfihrung der Eingliederungshilfen fiir junge Menschen mit der Kinder- und Jugendhilfe unter
dem Dach des SGB VIII.

« Fuir viele junge Menschen mit Behinderungen ist der Zugang zu Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe sowie
zu Fachberatungsstellen erschwert. Zudem kénnen Einschrankungen in der Kommunikation oder besondere
Abhéangigkeitsverhaltnisse (in Bezug auf Pflege und Betreuung) es erschweren, dass die betroffenen jungen Men-
schen auf ihre Notlagen aufmerksam machen kdnnen bzw. dass Ausbeutungskonstellationen erkannt werden.

+ In allen stationaren Settings der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe sind die partizipative Ent-

wicklung von inklusiven Schutzkonzepten (unter Beriicksichtigung besonderer Schutzbediirfnisse) sowie deren
Umsetzung und Evaluation mit Beteiligung junger Menschen dringend erforderlich.
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V. Arbeitsphase ll:

Ableiten von Handlungsbedarfen
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In einem nachsten Schritt wurde in Arbeitsgruppen tiberlegt, welche Handlungsbedarfe sich aus den bisherigen
Diskussionen ableiten liel3en. Dabei lag der Fokus einer Arbeitsgruppe auf der Unterstiitzung betroffener junger
Menschen. In den anderen Arbeitsgruppen wurden Handlungsbedarfe in Bezug auf die Strukturen sowie auf den
organisationalen, fachlichen und den gesetzlichen Rahmen herausgefiltert. Diese Ergebnisse sind zusammenge-
fasst dargestellt. Gegliedert wurden die Handlungsbedarfe in allen Arbeitsgruppen entlang der vier Ebenen:
Bundesebene, Landesebene, kommunale Ebene und Forschung.

Fokus: Unterstiitzung fiir von
Handel und Ausbeutung betroffene junge Menschen

In der Arbeitsgruppe wurde - unter Mitwirkung von Vertreter*innen des Betroffenenrats der UBSKM - gebiindelt,
welche Unterstiitzungsmoglichkeiten weiterhin ein ausstehender Bedarf sind. Im Fokus steht dabei die Perspek-
tive der Nutzer*innen und ihr Interesse, auf bestehende Sorge- und Schutzliicken, die junge Menschen fiir Aus-
beutung vulnerabilisieren bzw. die Exitoptionen restringieren, aufmerksam zu machen.

Bedarfe auf der Bundesebene

Der Bund muss insgesamt eine starkere Aufmerksamkeit auf das Thema der Ausbeutung von jungen Menschen
richten, damit im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe ein angemessener Kinderschutz realisiert werden kann,
sowohl fiir junge Menschen aus Familien, aber auch fiir junge Menschen, die in Obhut der Kinder- und Jugend-
hilfe leben, da diese eine besonders vulnerable Gruppe sind. Die bendtigte bundesweite Infrastruktur wiirde u.a.

folgende Aspekte beinhalten:

+ Die Erziehungsberechtigen (also sowohl sorgeberechtigte Eltern oder Vormiind*innen, als auch Personen,
die mit der Erziehung beauftragt wurden, wie im Bereich der stationaren Hilfen zur Erziehung) von jungen
Menschen, die sich bereits in Ausbeutungsverhaltnissen vorfinden oder sich aktuell in vulnerablen Grooming-
Strukturen (Anwerbesituationen) befinden, benodtigen Unterstiitzung. Zu fordern waren in diesem Zusammen-

hang auch zivilgesellschaftliche Strukturen mit einschlagiger Expertise, wie Vereine.

« Die Thematisierung derartig komplexer und sensibler Problemlagen bendétigt fiir die Betroffenen mehr als
anonyme Beratungsangebote tiber Hotlines, sondern kontinuierliche Ansprechpartner*innen, die als Vertrauens-

personen agieren kdnnen, etwa in Beratungsstellen.

+ Dennoch bendtigt es ebenso die Moglichkeit der Anonymitét fir die Betroffenen, um barrierearme Disclosure-

prozesse (Offenlegungsprozesse) zu ermoglichen.

Bedarfe auf Landesebene

+ Es muss sichergestellt werden, dass die Vorgaben des Bundeskooperationskonzeptes angemessen umgesetzt
werden, so zum Beispiel in allen Bundeslandern die vorgesehenen Fachberatungsstellen angemessen reali-
siert werden. Dies lasst sich ausschlief3lich {iber eine Grundfinanzierung realisieren, projektbasierte Finan-
zierungsstrukturen erweisen sich in der Regel als wenig nachhaltig.
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« Das Thema erfordert spezialisiertes Wissen, das in den Curricula der Hochschulen bislang unzureichend Einzug
gefunden hat. Vor diesem Hintergrund benétigt es Schulungen fiir das Personal der Kinder- und Jugendhilfe, die

die Lander organisieren sollten.

Bedarfe auf kommunaler Ebene
Viele Aspekte der konkreten Ausgestaltung der Angebote finden auf kommunaler Ebene statt. Relevante Aspekte
fur die organisationale und sozialpddagogische Konkretisierung wurden wie folgt benannt:

» Informationstransparenz zu den Angeboten muss in den Kommunen fiir alle méglich gemacht werden, dies
betrifft zum einen die Distribution der Wege und vor allem die inklusiven und barrierearmen Zugange.

+ Angebote benotigt es sowohl online, als auch offline und nahraumlich erreichbar.

« Ein zentrales Element der Beratungsangebote sollte die Ebene der Peer-Beratung sein. Dies zum einen vor dem
Hintergrund, dass aus der Forschung bekannt ist, dass Disclosureprozesse oft zuallererst auf Peer-Ebene statt-
finden, bevor Fachkrafte oder erwachsene Personen eingebunden werden. Um eine ethische Vertretbarkeit -
auch mit Blick auf die Belastbarkeit und den Professionalisierungsgrad der Peer-Beratung - zu gewahrleisten,
wurde das Modell des Experienced-Involvements vorgeschlagen: Dafiir erhalten Menschen, die in ihrer Biografie
selbst betroffen waren, gezielte Schulungen um Peer-Begleitung zu machen und dariiber als Briicke den Zugang

zu weiteren interdisziplindren Fachkréften herzustellen.

Forschungsbedarfe

Die bisherigen Forschungen an der Schnittstelle von Kinder- und Jugendhilfe / Kinderschutz und dem Handel mit
jungen Menschen sind im europaischen Landervergleich insbesondere in Deutschland unterreprasentiert, wie
sich aus ersten Einblicken in UK und die Niederlande zeigen lasst. Forschungsbedarfe beinhalten unter anderem:

« Eine Systematisierung des internationalen Forschungsstandes und eine Sondierung potenzieller Relevanz flir

den deutschen Kontext.

« Systematisierung der Begrifflichkeiten, um eine gemeinsame Sprache fiir die Phdnomene zu haben, insbeson-
dere im Bereich der Schnittstelle von Kinder- und Jugendhilfe, sexueller / sexualisierter Gewalt, sexuellem Miss-
brauch und der Ausbeutung von Kindern. Dies betrifft vor allem auch landervergleichende Perspektivierungen.

« Dunkelfeldstudien, die Aufschliisse liber Pravalenzen liber die Kriminalstatistik hinaus zulassen.

+ Identifizierung von Mechanismen, die die Ausbeutung junger Menschen wahrscheinlicher werden ldsst, inklu-
sive der Kontextbedingungen der Kinder- und Jugendhilfe. Dies schlie3t etwa ein: Reviktimisierungen junger
Menschen, die bereits betroffen waren und nun in der Kinder- und Jugendhilfe leben; die Rekonstruktion von

Tater(*innen)-Netzwerken, sowohl lokal, landesspezifisch, als auch grenziiberschreitend.

+ Heterogene methodologische Zugange sind abzuwagen, inklusive partizipativer Forschung.
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Fokus: Strukturen, Organisation und Fachlichkeit

In dieser Arbeitsgruppe wurde zusammengetragen, welche Handlungsbedarfe auf struktureller, organisationaler
und fachlicher Ebene in den Diskussionen sichtbar wurden. Als sehr zentral wurde von allen Seiten benannt,

dass es eine starkere inhaltliche und strukturelle Vernetzung der Bereiche braucht - insbesondere der Fachbera-
tungsstellen und Fachverbande zu Menschenhandel mit Minderjahrigen mit den Akteur*innen in der Kinder- und
Jugendhilfe. Als dringend notwendig an dieser Schnittstelle wird sowohl eine wirkungsvolle Verbindung auf der
Ebene von Fachdiskursen und Weiterentwicklungsprozessen erachtet, als auch die Verkniipfung von Angeboten
sowie der Aufbau von tragfahigen Netzwerken in der Praxis. Fur die Bundesebene, Landesebene sowie fiir
Kommunen und Landkreise wird der Bedarf gesehen, die bestehende Versaulung zu liberwinden und Ausbeutung
von jungen Menschen, Kinderschutz und Hilfen zur Erziehung fachlich zusammenzudenken sowie gemeinsame
Handlungskonzepte und Infrastrukturen zu entwickeln.

Ubergreifend wurden die folgenden Punkte als grundlegende Voraussetzungen fiir eine starkere Wahrnehmung
von Ausbeutungskonstellationen und individuellen Bedarfen von jungen Menschen sowie fiir eine wirkungsvolle
Zusammenarbeit an der Schnittstelle abgeleitet:

+ Rechtliche Aufklarung - Informationen iiber internationale Abkommen und Konsequenzen fiir die Praxis,

« Informationen liber Zustandigkeiten - insbesondere angesichts der Unterschiede in den Bundeslandern,

« Informationen liber Tater(*innen)netzwerke und -strategien,

« Sensibilisierung der Fach- und Leitungskrafte, insbhesondere im Bereich des Kinderschutzes und der
Erziehungshilfen bei 6ffentlichen und freien Tragern,

» mehr Ressourcen der Fachkrafte,

« Beteiligung junger Menschen/ Beteiligungsstrukturen starken,

« Informationen fiir junge Menschen in den Einrichtungen, insbesondere auch liber externe Beschwerde- und
Beratungsmoglichkeiten,

« Erweiterung der Schutzkonzepte um sexuelle Ausbeutung und Handel mit Kindern und Jugendlichen,

« Kooperation mit der Polizei,

« Zusammenarbeit mit Eltern und Kooperation mit ambulanten Hilfen,

+ Aufarbeitung von sexueller Ausbeutung und Handel mit Kindern in Vergangenheit und Gegenwart,

« Weiterqualifizierung des Justizsystem, in dessen Kontext Ausbeutungssituationen haufig nicht als solche
erkannt werden,

« Verbesserung der Ausbildungsstrukturen sowie der Aufnahme des Themas Handel mit und Ausbeutung von
jungen Menschen in die Curricula relevanter Fachbereiche.

Fir die Bundesebene, die Landesebene, die kommunale Ebene und den Forschungsbereich wurden die folgenden
konkreten Handlungsbedarfe herausgearbeitet:

Bedarfe auf Bundesebene

+ Bislang ist die Perspektive der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere der Erziehungshilfen, in bundesweiten
Arbeitsgruppen und Netzwerken zum Thema Menschenhandel (mit Minderjahrigen) kaum vertreten. U.a. in der
Bund-Lander-AG zu Menschenhandel sowie in der spezifischen Arbeitsgruppe des Nationalen Rats** gilt es, die
Expertise der Erziehungshilfen und der Kinder- und Jugendhilfe systematisch einzubinden und fachliche Schnitt-
stellen gemeinsam zu bearbeiten.

14 Arbeitsgruppe “Schutz vor Ausbeutung und internationale Kooperation”
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« Derzeit wird an einer Uberarbeitung der Verweismechanismen bei Menschenhandel gearbeitet, wobei die
Verfahren und Strukturen im Kinderschutz auf notwendige Weiterentwicklungen an der Schnittstelle des Kinder-
schutzes und Menschenhandels diskutiert werden. In diese spezifischen Diskurse muss die Perspektive der
Kinder- und Jugendhilfe systematisch eingebunden werden. Dabei ist auf die Unterschiede in den jeweiligen
Bundeslandern zu achten.

« Thematischer Schwerpunkt des Jahres 2025 der Berichterstattungsstelle Menschenhandel beim Deutschen
Institut flir Menschenrechte ist das Thema Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen. Dazu wurde im
Herbst eine weitreichende Analyse veroffentlicht (DIMR 2025). Als wertvoll wird der Transfer der Erkenntnisse
des Expert*innen-Gesprachs an die Berichterstattungsstelle Menschenhandel gesehen, um die bedeutende Rolle
der Erziehungshilfen/ Kinder- und Jugendhilfe in diesem Kontext zu erganzen.

+ Bei der Entwicklung einer Strategie zur Pravention und Bekdmpfung von Arbeitsausbeutung und Zwangsarbeit
im Rahmen des zu diesem Thema im Jahr 2025 beschlossenen Nationalen Aktionsplans sind die besonderen

Situationen und Bedarfe junger Menschen starker zu beriicksichtigen.

« Auch auf internationaler Ebene wird der dringende Bedarf einer starkeren Vernetzung gesehen, um wissenschaft-
liche Erkenntnisse, u.a. im Bereich der Pravalenzforschung, zu diversen Ausbeutungsformen, Taterstrategien,
Gefahrdungslagen, Interventionsformen, Strukturen und Handlungsansatzen, zu teilen.

+ Als hilfreiches Instrument wird die Einrichtung eines Berufsregisters in Deutschland - nach dem Vorbild aus den
Niederlanden - im Sinne einer professionellen Selbstkontrolle gesehen.

« Auf der Basis der gesetzlichen Neuerungen durch das Kinder- und Jugendstarkungsgesetz bedarf es fiir die
Pflegekinderhilfe und die ambulanten Hilfen der Entwicklung bundesweiter Qualitdtsstandards zur Starkung des
Schutzes und der Beteiligung junger Menschen.

« Auf Bundesebene bedarf es einer kritischen Auseinandersetzung mit dem gesehenen erhéhten Risiko fiir Aus-
beutung junger Menschen (mit Fluchterfahrung), die nicht in Regeleinrichtungen der Erziehungshilfen unter-
gebracht werden, fiir welche keine Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIl vorliegt und gepriift wird.

Bedarfe auf Landesebene

« Prekare (Hilfe-)Settings, die Diskussion um Standardabsenkungen, der Fachkraftebedarf sowie das Umgehen von
Betriebserlaubnisverfahren haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Die sogenannten Briickenldsungen
auf Basis von Landererlassen entsprechen an vielen Punkten nicht den im SGB VIl verankerten Standards und
Rechtsanspriichen der jungen Menschen. Unterschiedliche Faktoren, wie eine geringe padagogische Begleitung,
fehlende Betriebserlaubnis, der massive Einsatz von Security sowie die teils raumliche Nahe zu organisierter
Kriminalitat, erhdhen das Risiko fiir junge Menschen stark, im Kontext der Hilfen von Ausbeutung betroffen zu
sein. Diese bundesweit entstandenen Parallelstrukturen zur Kinder- und Jugendhilfe miissen abgebaut und auf
der Grundlage regionaler Jugendhilfeplanung muss eine zu den vielfaltigen Bedarfen junger Menschen passende
Infrastruktur aufgebaut bzw. vorgehalten werden.

« Flachendeckend sind in Deutschland Fachberatungsstellen zu Menschenhandel und Ausbeutung mit der Exper-
tise zu jungen Menschen zu etablieren und strukturell abzusichern. Sowohl fiir die 6ffentlichen als auch freien
Trager ist die Beratung durch eine entsprechende Fachberatungsstelle bei (Verdacht auf) Ausbeutung junger
Menschen eine fachliche Notwendigkeit, zum einen im Prozess der Gefdhrdungseinschatzung, zum anderen bei
der Ausgestaltung der Hilfen.
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+ In enger Zusammenarbeit mit den Fachberatungsstellen zu Menschenhandel mit jungen Menschen bedarf
es in den Landesjugendamtern einer fachlichen Einbindung der Fachberatungsstellen, der Verankerung von
Beratungsangeboten sowie der Entwicklung von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der Fachkréfte. Die
Fachberatungsstellen sind in den Landesjugendamtern an die bestehenden Strukturen anzudocken und mit den

notwendigen Kapazitaten auszustatten.

« Die Einrichtungsaufsicht und -beratung in den jeweiligen Landern ist entsprechend fortzubilden und die

Standards fiir Schutzkonzepte sind entsprechend zu erweitern.

+ Der Schutz von Betroffenen ist zu stérken. Es sind anonyme Schutzorte in den Hilfen zur Erziehung fiir Betroffene in
den Landern einzurichten. Es ist eindeutig und niedrigschwellig zu kldren, ab wann ein besonderer Schutz der Bet-
roffenen - auch von Gefllichteten - greift; und dies nicht erst nach polizeilicher Feststellung. Es sind zudem Selbst-

organisationen von Betroffenen zu fordern sowie juristischer Beistand niedrigschwellig zur Verfligung zu stellen.

+ Auf Landesebene ist die Entwicklung von Handlungsleitfaden, Kooperationsstrukturen und -vereinbarungen
zwischen den unterschiedlichen Akteur*innen (Jugendamter, Erziehungshilfen, Polizei, Justiz, Gesundheit
u.w.) - entsprechend des Berliner Handlungskonzeptes - ein zentrales Element zur Starkung des Schutzes junger

Menschen vor Ausbeutung.

« Es sind bei Fachberatungsstellen und Ombudsstellen auch digitale und anonyme Moglichkeiten der Beschwerde

und der Beratungsanfragen zu starken und auszuweiten.

Bedarfe auf kommunaler Ebene
+ Es bedarf zum einen der Schulung und einer damit verbundenen Sensibilisierung von Fachkraften der Jugend-
amter und freien Trager, damit Ausbeutungssituationen (moglichst friihzeitig) erkannt werden und junge Men-

schen die fiir sie passende Hilfe und Unterstiitzung erhalten.

« Zum anderen muss die kommunale Infrastruktur stérker auf besondere Bedarfe von betroffenen jungen Men-
schen ausgerichtet werden. Dazu zahlt die Forderung von regionalen Netzwerken (AG 78 nach §78 SGB VIII), aber
auch die flachendeckende Entwicklung von spezifischen stationaren Hilfen, die bei besonderen Gefahrdungs-
lagen den Schutz der jungen Menschen sicherstellen und gleichzeitig die passende Unterstiitzung bieten. Es ist
zu gewahrleisten, dass betroffenen jungen Menschen - wenn nétig anonyme - Schutzorte ermoglicht werden
sowie eine wohnortnahe und den individuellen Bedarfen entsprechende Hilfe zur Verfligung steht.

« Die bedarfsgerechte Unterstiitzung junger Menschen (in schwierigen Lebenslagen) in Ubergéngen innerhalb des
Hilfesystems, im Ubergang in die Eigenstandigkeit oder andere Hilfesysteme (Careleaver*innen) sowie Housing
First-Ansatze werden als wichtige Beitrage zur Préavention und zum Schutz entkoppelter und wohnungsloser
junger Menschen, die aufgrund der hohen Vulnerabilitdat besonders gefédhrdet sind, gesehen.

+ Konzepte ambulanter Hilfen miissen um Schutzkonzepte auch in Bezug auf (sexuelle) Ausbeutung und Handel

mit Kindern und Jugendlichen erweitert werden.
» Betroffene junge Menschen miissen nachhaltig begleitet werden.

+ Es miissen auch auf kommunaler Ebene Selbstorganisationen und Gruppen Betroffener unterstiitzt und in recht-
licher und sozialer Hinsicht beraten werden. Fachberatungsstellen konnten hierfiir Ressourcen zur Verfiigung

gestellt werden.
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Forschungsbedarfe

+ Ausgehend von den alarmierenden Studienergebnissen aus den Niederlanden und dem vereinigten Konigreich
ist eine Sensibilisierung der Forschung und u.a. die Erweiterung der Pravalenzforschung zu den unterschied-
lichen Ausbeutungsformen und sexualisierter Gewalt erforderlich. Bislang gibt es kaum wissenschaftlich
basiertes empirisches Wissen tiber das Ausmal} von Ausbeutung junger Menschen in Deutschland und die dies-
beziigliche Rolle insbesondere der Erziehungshilfen und der Kinder- und Jugendhilfe.

« Sensibilisierung der Aufarbeitungsforschung und Aufbau einer partizipativen Betroffenenforschung im Kontext
sexueller Ausbeutung und Handel mit Kindern in der Kinder- und Jugendhilfe.

» Eine partizipative und betroffenenorientierte Forschung ist zudem aufzubauen, um Bedarfe von Betroffenen

besser beantworten zu konnen.

« Eine unabhéngige Aufarbeitungsforschung zur Geschichte und Gegenwart mit dem Fokus auf (sexuelle) Aus-
beutung und Handel mit Kindern und Jugendlichen in den Erziehungshilfen ist zu etablieren.

+ Aufbau eines internationalen Forschungsnetzes und vergleichender Analysen.

« Weiterhin sind wissenschaftliche Analysen von Fallverlaufen notwendig und ein tiefgreifendes Wissen liber Lebens-
situationen und -verlaufe betroffener junger Menschen, Gefahrdungslagen, Anwerbestrategien und Hilfeverlaufe.

« In Deutschland gibt es eine beachtliche Anzahl an jungen Menschen, deren Lebensort unbekannt ist, insbe-
sondere auch von Minderjahrigen/Menschen, die aus dem Hilfesystem verschwunden sind. Mit Blick auf die hohe
Vulnerabilitat der betreffenden jungen Menschen ergibt sich der dringende Bedarf wissenschaftlicher Analysen,
welche Momente zu dem Verschwinden (aus der Kinder- und Jugendhilfe) geflihrt haben, wie die aktuellen
Lebensbedingungen dieser jungen Menschen sind und inwiefern die jungen Menschen in vorherige Ausbeutungs-

situationen zurlickgehen bzw. neue Ausbeutungssituationen erleben.

« Elementar fiir die konzeptionelle Weiterentwicklung stationdrer Wohngruppen sowie im Bereich der Pflege-
kinderhilfe ist eine wissenschaftliche Begleitung, die den Aufbau und die Ausgestaltung praventiver Ansatze
und den Ausbau von Angeboten fiir Betroffene fachlich begleitet und unterstiitzt. Dies beinhaltet u.a. auch die

wissenschaftliche Begleitung bei der Entwicklung von Schutzkonzepten.
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Vl. Folgerungen aus dem
Expert*innen-Gesprach

Erkenntnisse und Empfehlungen
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Was sind die Erkenntnisse aus dem
Expert*innen-Gesprach?

Ziel des Expert*innen-Gesprachs war, den Hinweisen aus der Praxis der Erziehungshilfen sowie aus Aufarbeitungs-
studien nachzugehen und im gemeinsamen Nachdenken zu sondieren, inwiefern die beschriebenen Gefdhrdungs-
situationen Erscheinungsformen von Menschenhandel und Ausbeutung von jungen Menschen zuzuordnen sind.
Das Zusammentragen von Wissen aus dem Bereich des Menschenhandels mit Minderjahrigen und der Kinder- und
Jugendhilfe mit besonderem Fokus auf die Erziehungshilfen erméglichte ein vielseitiges Beleuchten der Schnitt-
stelle und fiihrte zu folgenden ersten Erkenntnissen:

Einige junge Menschen gehen aus
stationdren Hilfen zuriick in die
Ausbeutungssituation.

Es wird haufig nicht erkannt, wenn Anwerbung zur Ausbeutung junger
sich junge Menschen in Ausbeutungs- Menschen findet (auch) im Rahmen der
situationen befinden. stationdren Hilfen statt: durch Peers,
durch Mitarbeitende & Leitungen, durch
IM KONTEXT Security, durch AuBenstehende.
STATIONARER |
Betroffene junge Menschen erhalten ERZIEHUNGSHILFEN
nicht immer die ihren (besonderen), Prekare Settings (Briickenlosungen,
individuellen Bedarfen Notstrukturen) erhohen das Risiko
entsprechende Hilfe. fiir Ausbeutung.
Die Vulnerabilitat junger Menschen Erfahrungen in nicht geeigneten,
(in den Erziehungshilfen) wird nicht unpassenden Hilfen konnen die
immer gesehen. Vulnerabilitat verstarken.

\/

Im Fachgesprach wurde erkennbar, dass im Kontext der Erziehungshilfen ungleiche Gefahrdungslagen fiir junge Men-
schen bestehen und entstehen. Die Griinde dafiir sind sehr vielfaltig und lassen sich sowohl auf Strukturprobleme
und unzureichende Verantwortungsiibernahme als auch auf fehlendes Wissen, Konzepte und Verfahren zuriickfiihren.

Uberdeutlich weisen prekére Settings, sogenannte Briickenldsungen, die teils Parallelstrukturen zur Kinder- und
Jugendhilfe darstellen, Merkmale auf, die zu besonderen Gefahrdungslagen junger Menschen fiihren: eine fehlende
Betriebserlaubnis und der damit verbundene Wegfall der Verpflichtung fiir die Trager, Schutz-, Beteiligungs- und
Beschwerdekonzepte zu entwickeln, unklare Zustandigkeiten und Verantwortungen, ein verstarkter Einsatz von
Security bei gleichzeitig geringer padagogischer Begleitung. Zum Teil weisen die Settings zudem raumliche Nahe zu
organisierten Ausbeutungsstrukturen, z.B. durch die Lage von Hotels, auf. Viele Parallelen zeigen sich beim Blick auf
Gemeinschaftsunterkiinfte, was sowohl fiir begleitete gefliichtete Kinder und Jugendliche als auch zunehmend fiir
unbegleitete gefliichtete Minderjahrige und junge Volljahrige gefdhrdende Lebenssituationen und ein verstarktes
Risiko fiir diverse Erscheinungsformen von Ausbeutung mit sich bringt. Zudem ermdglichen gerade geschlossene
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Systeme, die den betreffenden jungen Menschen wenig Teilhabemoglichkeiten und Ansprechpersonen auRerhalb
der Einrichtung bieten, Tatpersonen besondere Raume fiir Ausbeutung bzw. Ausbeutungsstrukturen.

Als weitere Risikofaktoren kommen schwierige 6konomische Lebenssituationen, unklare Perspektiven und
fehlende unterstiitzende soziale Netzwerke der jungen Menschen, der Familien oder jungen Volljahrigen im Uber-
gang aus der Jugendhilfe in die Eigenstidndigkeit (Careleaver*innen) hinzu. Uberdies geht aus der gemeinsamen
Analyse hervor, dass verschiedene genderspezifische und intersektionale Zuschreibungen verhindern, Vulnera-
bilitaten junger Menschen zu sehen und die Hilfe und Unterstlitzung dementsprechend zu gestalten.

Vielfaltige Strukturprobleme, wie die angespannte Fachkréaftesituation und Versorgungsliicken in der Infrastruktur,
beeinflussen den Schutz junger Menschen vor Handel und Ausbeutung im Kontext der Erziehungshilfen maRge-
blich. So wurde deutlich, dass unzureichende Beteiligung der jungen Menschen bei der Bedarfsermittlung und
Hilfeplanung sowie das Fehlen passender Hilfen oftmals dazu flihrt, dass jungen Menschen keine geeigneten Hilfe-
settings angeboten werden (kdnnen). Dies hat in einigen Fallen zur Folge, dass junge Menschen aus dem Hilfesys-
tem verschwinden und in besondere Gefdhrdungslagen geraten bzw. in die Ausbeutungssituation zuriickgehen.
Die Erfahrung zeigt auch, dass ein Teil der von Ausbeutung betroffenen jungen Menschen nicht von der Kinder- und
Jugendhilfe erreicht wird. Ein weiteres zentrales Strukturproblem liegt in der - trotz gesetzlicher Neuerungen

und Verpflichtungen - weiterhin unzureichenden inklusiven Ausgestaltung des Kinderschutzes und der Erziehu-
ngshilfen. Junge Menschen mit Behinderungen tragen teils ein deutlich hoheres Risiko, (sexualisierte) Gewalt und
Ausbeutung auch im institutionellen Rahmen zu erleben, die Strukturen und Verfahren im Kinderschutz sowie die
Hilfsangebote sind jedoch in weiten Teilen (noch) nicht ausreichend inklusiv weiterentwickelt.

Im Fachgesprach wurden verschiedene Gruppen junger Menschen identifiziert, die einem erhéhten Risiko
ausgesetzt sind, im Rahmen der Hilfen nicht ausreichend vor Ausbeutung geschiitzt zu sein bzw. Ausbeutung

RN

genderspezifische Aspekte/ junge Menschen mit komplexen
Ungleichheiten Hilfeverlaufen

/

gefliichtete junge Menschen

+ unbegleitete Minderjahrige, BESONDERE
« begleitete Unbegleitete

zu erleben:

entkoppelte, wohnungs- und

GEFAHRDUNGS- obdachlose junge Menschen

+ begleitete junge Menschen
(in Gemeinschaftsunterkiinften) LAGEN

\

junge Menschen ) o
n . junge Volljahrige im Ubergang
mit Behinderungen
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Gleichzeitig lasst sich neben den oben aufgefiihrten Erkenntnissen festhalten, dass sowohl gesellschaftlich die
Wahrnehmung von Kindeswohlgefahrdungen als auch die Handlungssicherheit in der Kinder- und Jugendhilfe
zugenommen haben. Im Zuge vielfaltiger gesetzlicher Anderungen in den letzten Jahren, insbesondere mit dem
Kinder- und Jugendstarkungsgesetz, wurden zum einen die Verfahren und Kooperationen im Kinderschutz weit-
erentwickelt und verfestigt. Zum anderen wurde die Beteiligung junger Menschen und Eltern und der Schutz in
Wohngruppen sowie in der Pflegekinderhilfe rechtlich gestarkt. An diese Entwicklungen und bestehenden Struk-
turen im Kinderschutz kann der Diskurs um Gefdahrdungslagen von Ausbeutung junger Menschen im Kontext der
Erziehungshilfen anschlieBen und den Blick auf die Unterstiitzung, die Hilfe und den Schutz betroffener Kinder,
Jugendlicher und junger Volljahriger erweitern.

Was lasst sich aus dem Expert*innen-
Gesprach ableiten?

Die Erkenntnisse des Expert*innen-Gesprachs legen den dringenden Bedarf offen, die besonderen Situationen

und Bedarfe von Ausbeutung betroffener junger Menschen starker wahrzunehmen - sie bleiben bislang meist
unerkannt. Der Auftrag, der sich aus dieser ersten Sondierung ergibt, ist, die Notlagen junger Menschen zu erken-
nen, passende Hilfe und Schutz anzubieten und in den Blick zu nehmen, an welchen Stellen und in welcher Form
sich Ermoglichungsraume fiir Tatpersonen sowie Ausbeutungsstrukturen im Rahmen der Erziehungshilfen zeigen,
um diesen moglichst praventiv entgegenzuwirken. In dem Expert*innen-Gesprach wurde erkennbar, dass dieser
Austausch nur ein erster Schritt war: eine erste Zusammenfiihrung mit dem Fokus auf die Erziehungshilfen. Die
Ergebnisse verdeutlichen, dass es auf verschiedenen Ebenen eine vertiefte Weiterfiihrung des Themas, das Zusam-
mentragen vielfaltiger Expertisen - u.a. aus der Perspektive betroffener Menschen -, gezielte Forschung und die
Anbindung an bestehende Diskurse und Weiterentwicklungsprozesse braucht. Zusammengefasst bedeutet dies:

« Weiterfiihrende Fachdiskussionen und Vernetzung der Fachoffentlichkeit:
Es bedarf der Fortfiihrung des begonnenen Fachdiskurses mit dem Fokus auf den Erziehungshilfen und einer
(stérkeren) Einbindung der Expertise der Kinder- und Jugendhilfe in bestehende Gremien und Netzwerke zum
Thema Menschenhandel mit Minderjahrigen. Zentral ist dabei die Vernetzung der Fachoffentlichkeit zu Men-
schenhandel (mit Minderjahrigen) mit den Strukturen der Kinder- und Jugendhilfe, um zu Ubergeordneten,
strukturellen und inhaltlich-fachlichen Fragen zu beraten. Der Kinderschutz, die Pravention von Ausbeutung
junger Menschen sowie der Schutz und die Unterstiitzung von betroffenen Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsene miissen systematisch zusammengedacht und die Perspektive von betroffenen (jungen) Menschen
bzw. Selbstorganisationen muss strukturell eingebunden werden.

« Umfassender Forschungsbedarf:
In Deutschland lasst sich nur auf eine sehr eingeschrankte Daten- und Studienlage zu Handel mit und Aus-
beutung von jungen Menschen (in den Erziehungshilfen) zuriickgreifen. Insbesondere die Ergebnisse wissen-
schaftlicher Studien aus den Niederlanden und UK verweisen auf Forschungsliicken, die es mit dem Aufbau einer
Wissensbasis zu schlieRen gilt. Zentrale Themen dabei sind Hell- und Dunkelfeldstudien im Bereich der Erzie-
hungshilfen, besondere Gefahrdungslagen, institutionelle Risikofaktoren und Auswirkungen von Strukturproble-
men auf diese sowie Formen der Anwerbung im Kontext der Erziehungshilfen.
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« Sensibilisierung und Schulung von Fachkraften:
Zur Sensibilisierung von Fachkraften, damit Ausbeutungssituationen und -strukturen (moéglichst friihzeitig)
erkannt werden, sowie zur Vermittlung von Handlungssicherheit ist die Entwicklung von Schulungsprogrammen
erforderlich. Dabei kann auf die Erfahrungen und Fortbildungskonzepte von Fachorganisationen und Fachbera-
tungsstellen zu Menschenhandel mit Minderjahrigen aufgebaut werden. Dies setzt entsprechende Kapazitaten
und eine systematische Einbindung der Angebote entsprechender Fachberatungsstellen/-organisationen in die
Fortbildungsprogramme der Landesjugendamter voraus.

Ausbau und strukturelle Absicherung von Fachberatungsstellen mit Fokus auf junge Menschen:

Elementar fir die Unterstiitzung der Jugendamter sowie der freien Trager neben den Schulungen ist die fachli-
che Beratung und Unterstltzung durch eine Fachberatungsstelle zu Menschenhandel mit Minderjahrigen bei der
Klarung erster Verdachtsmomente, bei der Gefahrdungseinschatzung sowie bei der Auswahl und Ausgestaltung
von Hilfen und des Schutzes der Betroffenen. Dies lasst sich nur liber eine strukturelle Absicherung der Fachbera-
tungsstellen, einen flaichendeckenden Ausbau von Fachberatungsstellen mit Expertise in Bezug auf junge Men-
schen sowie ausreichend Kapazitéten fiir Beratungen und den Aufbau von Kooperationsstrukturen gewahrleisten.

Weiterentwicklungen entlang bestehender Kinderschutzverfahren und -strukturen:

Das Thema Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen muss auf allen Ebenen explizit in die bestehenden
Kinderschutzverfahren und -strukturen aufgenommen werden. Dies betrifft u.a. die Erweiterung der Formen von
Kindeswohlgefdahrdung um Menschenhandel und Ausbeutung, die Aufnahme von Indikatoren von Ausbeutung
als Hilfestellung bei der Gefahrdungseinschatzung, die inhaltliche Erweiterung der Verfahren in Form spezieller
Handlungsleitfaden, den verpflichtenden Verweis an eine entsprechende Fachberatungsstelle bei (Verdacht

auf) Ausbeutung sowie die Erweiterung regionaler Kooperationsstrukturen im Kinderschutz um Fachbera-
tungsstellen. Zudem gilt es das Thema bei der Starkung des Schutzes in den stationaren Hilfen wirkungsvoll zu
berticksichtigen, bei der Entwicklung von einrichtungsbezogenen Schutzkonzepten und Schutzkonzepten in der
Pflegekinderhilfe ebenso wie in den Verfahren der Betriebserlaubnis erteilenden Behorden.

Gestaltung von Hilfen entsprechend der Rechtsanspriiche und individuellen Bedarfe junger Menschen:
Dringend notwendig ist ein starker Diskurs liber die Zunahme prekérer Settings und gruppenbezogener fest-
gelegter Bedarfe, die weder den Rechtsanspriichen der jungen Menschen noch den fachlichen Standards der
Kinder- und Jugendhilfe entsprechen - auch unter dem Gesichtspunkt der sich daraus ergebenden Gefahrdungs-
lagen fiir Ausbeutung und andere Formen der Gewalt. Handlungsleitend muss die Priorisierung von Schutz und
Rechten von jungen Menschen vor Verfahrensfragen und organisationalen Fragen sein. Hierbei gilt es, auch die
Verantwortung und Rolle der Fachaufsicht (Betriebserlaubnis erteilende Behorde) in den Blick zu nehmen.

Weiterentwicklung von Unterstiitzungsangeboten und

Hilfen fiir betroffene junge Menschen und Eltern/Familien:

Zur Unterstlitzung betroffener junger Menschen bedarf es der Weiterentwicklung regionaler Hilfelandschaften,
um besondere Unterstiitzungs- und Schutzbedarfe starker zu beriicksichtigen und wohnortnahe Hilfen fiir von
Ausbeutung betroffene junge Menschen sicherzustellen. In interdisziplindrer Zusammenarbeit und partizipativen
Entwicklungsprozessen sind Hilfesettings zu entwickeln bzw. auszubauen, die auch besonderen Schutzbediirf-
nissen gerecht werden (s. Empfehlungen des Deutschen Vereins 2020). Ebenso bedarf es der Sensibilisierung und
Schulung bestehender Beratungsangebote fiir Eltern/Familien, wie z.B. den Erziehungsberatungsstellen, sowie
der Entwicklung spezieller Unterstiitzungsangebote fiir Eltern und Familien.
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Die nachsten Schritte nach dem
Expert*innen-Gesprach

+22.09.2025, Nationaler Rat: Fachgesprach zu den Auswirkungen der reformierten EU-Menschenhandelsrichtlinie
auf die Kinder- und Jugendhilfe: Einbringen der Erkenntnisse aus dem Expert*innen-Gesprach

+18.11.2025, Beiratssitzung der Berichterstattungsstelle Menschenhandel beim Deutschen Institut fiir Menschen-
rechte: Vorstellung der Studie der Berichterstattungsstelle Menschenhandel ,,Ins Raster gefallen - Kinder und
Jugendliche als Betroffene von Menschenhandel in Deutschland“ & Prasentation der Erkenntnisse aus dem

Expert*innen-Gesprach

+ Planung eines vertiefenden Fachgesprachs im Sommer 2026

Notizen
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Weitere Informationen,
Kontakte & Quellen
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Weitere Informationen und Kontakte

+ ECPAT Deutschland e.V., Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung; https://ecpat.de

+ KOK, Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.; https://www.kok-gegen-menschenhandel.de

« IN VIA - Fachberatungs- und Koordinierungsstelle bei Handel mit und Ausbeutung von Minderjahrigen in Berlin;

https://invia-berlin.de/fachberatung

+ Berichterstattungsstelle Menschenhandel am Deutschen Institut fiir Menschenrechte; https://www.insti-

tut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/berichterstattungsstelle-zu-menschenhandel

» Betroffenenrat bei der UBSKM (Unabhadngige Beauftragte gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugend-

lichen); https://beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm

« Internationaler Sozialdienst, Deutscher Verein; https://www.deutscher-verein.de/themen-des-deutschen-

vereins/themenunterseite/internationaler-sozialdienst-isd

Quellenverzeichnis

Bange, Dirk (2020): Kinder mit Behinderungen und Kinderschutz - Ein
vernachlassigtes Thema, in: Forum Erziehungshilfen 3/2020. S. 178-184

Bekken, Ferdi/ Noteboom, Frank (2024): Seksuele en criminele uitbuiting
in de gemeente Groningen. Een verkenning van de aard en omvang en

de mogelijkheden om de gemeentelijke aanpak te versterken. Seksuele
en criminele uitbuiting in de gemeente Groningen. Een verkenning van
de aard en omvang en de mogelijkheden om de gemeentelijke aanpak

te versterken. URL: https://hetckm.nl/wp-content/uploads/2024/10/
CKM-2024.-Seksuele-en-criminele-uitbuiting-in-de-gemeente-Groningen-

rapport.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Bekken, Ferdi/ Noteboom, Frank (2021): Ouders aan het woord. Een
eerste verkenning naar de ervaring van ouders van seksueel uitgebuite
kinderen in Nederland. Fier / Centrum tegen Kinderhandel en Mensen-
handel. URL: https://www.nietmijnkind.nl/wp-content/uploads/2021/05/
Rapport-Ouders-aan-het-woord.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Bekken, Ferdi/ Simons, Emma / Noteboom, Frank (2021): Daders van
binnenlandse seksuele uitbuiting. Centrum Kinderhandel Mensenhandel.
URL: https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/08/Rapport

Daders_van_binnenlandse_seksuele_uitbuiting.pdf, Stand: 15.12.2025
(letzter Zugriff).

Bovarnick, Silvie (2010): How do you define a “trafficked child "7 A
discursive analysis of Practitioners & apos; Perceptions around Child
Trafficking. In: Youth & Policy, Nr. 104, S. 80-96.

Bundeskriminalamt (BKA) (2025): Bundeslagebild Menschenhandel und
Ausbeutung 2024. Wiesbaden: Bundeskriminalamt. URL: https://www.
bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/250828 BLB-
Menschenhandel.html, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Bundesministerium fiir Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMBFSFJ) (2025): Bericht der Bundesregierung liber die Situation
unbegleiteter ausldandischer Minderjéhriger in Deutschland. Berlin.
URL: https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/268266/e77792723a-
91992459¢550aff780936a/uma-bericht-data.pdf, Stand: 15.12.2025
(letzter Zugriff).

Bundesministerium fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
(2018): Miteinander statt nebeneinander! Bundeskooperationskonzept
“Schutz und Hilfen bei Handel mit und Ausbeutung von Kindern™.
URL: https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/129878/558a1d-

7b8973aa96ae9d43f5598abafl/bundeskooperationskonzept-gegen-

menschenhandel-data.pdf

Clark, Zoé/ Wohlfarth, Arne (2025): Democratic participation in
residential youth care - A matter of structure or relations? In: European
Journal of Social Work, 28(4), 847-860.

Deutscher Verein fir 6ffentliche und private Fursorge e.V. (2020): Emp-
fehlungen des Deutschen Vereins zur bedarfsgerechten Unterbringung
von Minderjdhrigen, die von Menschenhandel und Ausbeutung betroffen
sind. DV 14/20, Berlin.

40 Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen


https://ecpat.de
https://www.kok-gegen-menschenhandel.de
https://invia-berlin.de/fachberatung
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/berichterstattungsstelle-zu-menschenhandel
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/das-institut/abteilungen/berichterstattungsstelle-zu-menschenhandel
https://beauftragte-missbrauch.de/betroffenenrat/betroffenenrat-bei-der-ubskm
https://www.deutscher-verein.de/themen-des-deutschen-vereins/themenunterseite/internationaler-sozialdienst-isd
https://www.deutscher-verein.de/themen-des-deutschen-vereins/themenunterseite/internationaler-sozialdienst-isd
https://hetckm.nl/wp-content/uploads/2024/10/CKM-2024.-Seksuele-en-criminele-uitbuiting-in-de-gemeen
https://hetckm.nl/wp-content/uploads/2024/10/CKM-2024.-Seksuele-en-criminele-uitbuiting-in-de-gemeen
https://hetckm.nl/wp-content/uploads/2024/10/CKM-2024.-Seksuele-en-criminele-uitbuiting-in-de-gemeen
https://www.nietmijnkind.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Ouders-aan-het-woord.pdf
https://www.nietmijnkind.nl/wp-content/uploads/2021/05/Rapport-Ouders-aan-het-woord.pdf
https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/08/Rapport_Daders_van_binnenlandse_seksuele_uitbuiting.pdf
https://www.hetckm.nl/wp-content/uploads/2023/08/Rapport_Daders_van_binnenlandse_seksuele_uitbuiting.pdf
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/250828_BLBMenschenhandel.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/250828_BLBMenschenhandel.html
https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/250828_BLBMenschenhandel.html
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/268266/e77792723a91992459c550aff780936a/uma-bericht-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/268266/e77792723a91992459c550aff780936a/uma-bericht-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-menschenhandel-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-menschenhandel-data.pdf
https://www.bmbfsfj.bund.de/resource/blob/129878/558a1d7b8973aa96ae9d43f5598abaf1/bundeskooperationskonzept-gegen-menschenhandel-data.pdf

Deutsches Institut fiir Menschenrechte (DIMR) (2025): Durchs Raster
gefallen. Kindern und Jugendliche als Betroffene von Menschenhandel
in Deutschland. Broschiire. URL: https://www.institut-fuer-menschen-
rechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse
Durchs_Raster_gefallen Kinder_und_Jugendliche_als_Betroffene_von

Menschenhandel.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Deutsches Institut fiir Menschenrechte (DIMR) (2023): Bericht liber

die Datenlage zu Menschenhandel in Deutschland. URL: https://www.
institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/
Weitere Publikationen/20230726 Datenbericht MH_Veroeffentlichung
update.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

ECPAT Deutschland e. V. (2025): Taschengeld-Treffen: Sexuelle Ausbeu-
tung von Minderjahrigen und die Rolle von Online-Anzeigenportalen.
Freiburg. URL: https://www.ecpat.de/publikationen/#tgtreffen, Stand:
15.12.2025 (letzter Zugriff).

ECPAT UK/ Missing People (2020): When harm remains. An update report
on trafficked and unaccompanied children going missing from care in
the UK. URL: https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?|DM-
F=bb993f93-9445-4f75-bcle-d051d76ab668, Stand: 15.12.2025

(letzter Zugriff).

ECPAT UK/ Missing People (2018): Still in harm’s way. An update report

on trafficked and unaccompanied children going missing from care in the
UK. URL: https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=27e-
bad70-3305-4e41-a5ca-7a1f24cba698, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

ECPAT UK/ Missing People (2016): Heading back to harm. A study on
trafficked and unaccompanied children going missing from care in the
UK. URL: https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDM-
F=875b65b5-08d4-4e9f-a28¢-331d1421519f, Stand: 15.12.2025

(letzter Zugriff).

Findlay, Joshua (2022): Putting the ‘slave’ in ‘anti-slavery’: A critical anal-
ysis of the UK National Referral Mechanism. Salford: University of Salford.

Fegert, Jorg M. (2025): Warum ist Kinderschutz gerade bei Kindern und
Jugendlichen mit Beeintréchtigungen so wichtig. Dialogforum Bund trifft
kommunale Praxis 31.03.2025 URL: https://jugendhilfe-inklusiv.de/sites/
default/files/2025-04/2025-03-31_inklusive-schutzkonzepte 001 fegert.
pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Fegert, Jorg M./ Rassenhofer, Miriam (2015): Einleitung: Gesellschafts- und
bildungspolitische Notwendigkeit eines umfassenden Kursangebotes zur
Pravention von sexuellem Kindesmissbrauch. In: Fegert, Jorg M./ Hoff-
mann, Ulrike/ Konig, Eva/ Niehues, Jorg/ Liebhardt, Heike (Hrsg.): Sexuel-
ler Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Berlin: Springer, S. 3-8.

Giuliani, Livia/ Karpenstein, Johanna (2025): Die Situation gefliichteter
junger Menschen in Deutschland. Bundesfachverband Minderjah-
rigkeit und Flucht, Berlin, URL: https://b-umf.de/material/veroef-
fentlichung-der-online-umfrage-2024-zur-situation-junger-gefluec-
hteter-in-deutschland, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

GraRhoff, Gunther (2015): Adressatinnen und Adressaten der Sozialen
Arbeit. Eine Einfiihrung. Wiesbaden: VS Springer.

Herzig, Sabine (2004): Kommerzielle sexuelle Ausbeutung von Kindern.
Eine kommentierte Bibliografie. Miinchen: Deutsches Jugendinstitut e. V.

HM Government (2023): Working together to safeguard children. Stat-
utory guidance on multi-agency working to help, support and protect
children. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6849a7b-
67cba25f610c7db3f/Working together to_safeguard children 2023 -
statutory guidance.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

HM Government (2009): Safeguarding children and young people from

sexual exploitation. URL: https://basw.co.uk/sites/default/files/resourc-
es/basw_112154-2 0.pdf, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Howard League for Penal Reform (2017): Ending the criminalisation of
children in residential care. Briefing One. URL: http://howardleague.
org/wpcontent/uploads/2017/07/Ending-the-criminalisation-of-chil-

dren-in-residential-care-Briefingone.pdf, Stand: 15.12.2025
(letzter Zugriff).

Independent Inquiry into Child Sexual Abuse (2022): Child sexual
exploitation by organised networks. Investigation report. URL: https://
www.jicsa.org.uk/document/child-sexual-exploitation-organised-net-
works-investigation-report-february-2022.html, Stand: 15.12.2025
(letzter Zugriff).

Jay, Alexis (2014): Independent inquiry into child sexual exploitation in
Rotherham (1997-2013). Rotherham Metropolitan Borough Council.
URL: https://www.rotherham.gov.uk/downloads/file/1407/indepen-
dent-inquiry-into-child-sexual-exploitation-in-rotherham-1997-2013,
Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Khadraoui, Leyla/ Rijken, Conny/ de Jong, Helen (2020): Signalering en
registratie: Slachtoffers mensenhandel in de jeugdhulpverlening.
Codrdinatiecentrum tegen Mensenhandel. URL: https://www.comensha.
nl/media/xbbgwgej/slachtoffers-mh-in-de-jeugdhulpverlening.pdf,
Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Lerpiniere, Jennifer/ Hawthorn, Moyra/ Smith, lan/ Connelly, Graham/
Kendrick, Andrew/ Welch, Vicki (2013): The sexual exploitation of looked
after children in Scotland. Glasgow: Centre for Excellence for Looked After
Children in Scotland (CELCIS).

Lloyd, Jenny/ Firmin, Carlene (2020): No further action: contextualising
social care decisions for children victimised in extra-familial settings.
In: Youth Justice, Jg. 20, H. 1-2, S. 79-92.

Maurer, Mechtild (2015): Spezifische Kontexte: Kommerzielle Formen von
sexuellem Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. In: Fegert, Jorg M./
Hoffmann, Ulrike/ Konig, Eva/ Niehues, Jorg/ Liebhardt, Heike (Hrsg.):
Sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Berlin: Springer, S.
421-431.

Meagher, Gabrielle/ Lundstrom, Tommy/ Sallnés, Marie/ Wiklund, Stefan
(2016): Big business in a thin market: Understanding the privatization
of residential care for children and youth in Sweden. In: Social Policy &
Administration, 50(7), 805-823.

Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen 41


https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Durchs_Raster_gefallen_Kinder_und_Jugendliche_als_Betroffene_von_Menschenhandel.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Durchs_Raster_gefallen_Kinder_und_Jugendliche_als_Betroffene_von_Menschenhandel.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Durchs_Raster_gefallen_Kinder_und_Jugendliche_als_Betroffene_von_Menschenhandel.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Analyse_Studie/Analyse_Durchs_Raster_gefallen_Kinder_und_Jugendliche_als_Betroffene_von_Menschenhandel.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen//20230726_Datenbericht_MH_Veroeffentlichung_update.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen//20230726_Datenbericht_MH_Veroeffentlichung_update.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen//20230726_Datenbericht_MH_Veroeffentlichung_update.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Weitere_Publikationen//20230726_Datenbericht_MH_Veroeffentlichung_update.pdf
https://www.ecpat.de/publikationen/#tgtreffen, Stand: 15.12.2025
https://www.ecpat.de/publikationen/#tgtreffen, Stand: 15.12.2025
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=bb993f93-9445-4f75-bc1e-d051d76ab668
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=bb993f93-9445-4f75-bc1e-d051d76ab668
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=27ebad70-3305-4e41-a5ca-7a1f24cba698
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=27ebad70-3305-4e41-a5ca-7a1f24cba698
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=875b65b5-08d4-4e9f-a28c-331d1421519f
https://www.ecpat.org.uk/Handlers/Download.ashx?IDMF=875b65b5-08d4-4e9f-a28c-331d1421519f
https://jugendhilfe-inklusiv.de/sites/default/files/2025-04/2025-03-31_inklusive-schutzkonzepte_001_fegert.pdf
https://jugendhilfe-inklusiv.de/sites/default/files/2025-04/2025-03-31_inklusive-schutzkonzepte_001_fegert.pdf
https://jugendhilfe-inklusiv.de/sites/default/files/2025-04/2025-03-31_inklusive-schutzkonzepte_001_fegert.pdf
https://b-umf.de/material/veroeffentlichung-der-online-umfrage-2024-zur-situation-junger-gefluechteter-in-deutschland
https://b-umf.de/material/veroeffentlichung-der-online-umfrage-2024-zur-situation-junger-gefluechteter-in-deutschland
https://b-umf.de/material/veroeffentlichung-der-online-umfrage-2024-zur-situation-junger-gefluechteter-in-deutschland
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6849a7b67cba25f610c7db3f/Working_together_to_safeguard_children_2023_-_statutory_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6849a7b67cba25f610c7db3f/Working_together_to_safeguard_children_2023_-_statutory_guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6849a7b67cba25f610c7db3f/Working_together_to_safeguard_children_2023_-_statutory_guidance.pdf
https://basw.co.uk/sites/default/files/resources/basw_112154-2_0.pdf
https://basw.co.uk/sites/default/files/resources/basw_112154-2_0.pdf
http://howardleague.org/wpcontent/uploads/2017/07/Ending-the-criminalisation-of-children-in-residential-care-Briefingone.pdf
http://howardleague.org/wpcontent/uploads/2017/07/Ending-the-criminalisation-of-children-in-residential-care-Briefingone.pdf
http://howardleague.org/wpcontent/uploads/2017/07/Ending-the-criminalisation-of-children-in-residential-care-Briefingone.pdf
https://www.iicsa.org.uk/document/child-sexual-exploitation-organised-networks-investigation-report-february-2022.html
https://www.iicsa.org.uk/document/child-sexual-exploitation-organised-networks-investigation-report-february-2022.html
https://www.iicsa.org.uk/document/child-sexual-exploitation-organised-networks-investigation-report-february-2022.html
https://www.rotherham.gov.uk/downloads/file/1407/independent-inquiry-into-child-sexual-exploitation-in-rotherham-1997-2013
https://www.rotherham.gov.uk/downloads/file/1407/independent-inquiry-into-child-sexual-exploitation-in-rotherham-1997-2013
https://www.comensha.nl/media/xbbgwgej/slachtoffers-mh-in-de-jeugdhulpverlening.pdf
https://www.comensha.nl/media/xbbgwgej/slachtoffers-mh-in-de-jeugdhulpverlening.pdf

Moore, Steve (2020): Of myths and markets: how marketisation of the
care home sector contributes to circumstances where abuse is more
likely to occur and continue. In: The Journal of Adult Protection, 22(5),
315-331.

Munro, Eileen (2011): The Munro review of child protection: Final report.
London: The Stationery Office.

Nationale Zorggids/ Levinsky, Johanne (2025): SKJ schrapt tiental-
len jeugdzorgverleners vanwege fraude met ECV, URL: https://www.
nationalezorggids.nl/jeugdzorg/skj-schrapt-tientallen-jeugdzorgverlen-

ers-vanwege-fraude-met-ecv, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

NSPCC (2025): Recently published case reviews. URL: https://learning.

nspcc.org.uk/case-reviews/recently-published-case-reviews, Stand:
15.12.2025 (letzter Zugriff).

Pearce, Jenny/ Hynes, Patricia/ Bovarnick, Silvie (2013): Trafficked young

people: Breaking the wall of silence. London: Routledge.

Pearce, Jenny/ Hynes, Patricia/ Bovarnick, Silvie (2009): Breaking the
wall of silence. Practitioner’s responses to trafficked children and young
people. London: NSPCC.

Schrempp, Jana/ Miiller, Marilena (2022): Dass es so etwas in Deutsch-
land gibt!? Handel mit und Ausbeutung von Kindern. In: Trauma -
Zeitschrift fiir Psychotraumatologie und ihre Anwendungen, Jg. 20, H. 2,
S.70-75.

Senatsverwaltung fiir Bildung, Jugend und Familie Berlin (2025):
Handlungsleitfaden Kinderschutz bei Handel mit und Ausbeutung
von Minderjahrigen. URL: https://www.berlin.de/sen/jugend/fam-
ilie-und-kinder/kinderschutz/handlungsleitfaden-kinderschutz.
pdf?ts=1752674584, Stand: 15.12.2025 (letzter Zugriff).

Shaw, Jo/ Greenhow, Steve (2020): Children in care: exploitation, offend-
ing and the denial of victimhood in a prosecution-led culture of practice.
In: The British Journal of Social Work, Jg. 50, H. 5, S. 1551-1569.

Shawar, Yasmine R./ Truong, Phi P./ Shiffman, Jeremy (2022): The emer-
gence of political priority for addressing child sexual abuse in the United
Kingdom. In: Child Abuse & Neglect, Bd. 128, Art.-Nr. 105601.

Swann, Sue (2000): Helping girls involved in ‘prostitution’: A Barnardo’s
experiment. In: Itzin, Catherine (Hrsg.): Home Truths About Child Sexual
Abuse. London: Routledge.

Tabel, Agathe/ Erdmann, Julia/ Fendrich, Sandra/ Miihlmann, Thomas/
Frangen, Valentin/ Gobbels-Koch, Petra (2023): HzE-Bericht 2023. Daten-
basis 2021. AKJ stat, LVR, LWL, Miinster, K6ln, Dortmund

Wolff, Mechthild (2015): Interaktion, Unterstlitzung und Aufarbeitung:
Sexueller Missbrauch in Institutionen. In: Fegert, Jorg M./ Hoffmann,
Ulrike/ Konig, Eva/ Niehues, Jorg/ Liebhardt, Heike (Hrsg.): Sexueller
Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Berlin: Springer, S. 293-298.

Wroe, Laura E./ Owens, Rachel/ Lloyd, Jessica/ Firmin, Carlene (2025):
From ‘risky choices’ to ‘risky contexts’? In: The British Journal of Social
Work. DOI: https://doi.org/10.1093/bjsw/bcaf148

Zorg+Welzijn (2006): Loverboys ronselen licht verstandelijk gehandi-
capten, URL: https://www.zorgwelzijn.nl/loverboys-ronselen-licht-ver-
standelijk-gehandicapten-zwz012280w, Stand: 15.12.2025

(letzter Zugriff).

42 Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen


https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/skj-schrapt-tientallen-jeugdzorgverleners-vanwege-fraude-met-ecv
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/skj-schrapt-tientallen-jeugdzorgverleners-vanwege-fraude-met-ecv
https://www.nationalezorggids.nl/jeugdzorg/skj-schrapt-tientallen-jeugdzorgverleners-vanwege-fraude-met-ecv
https://learning.nspcc.org.uk/case-reviews/recently-published-case-reviews
https://learning.nspcc.org.uk/case-reviews/recently-published-case-reviews
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/handlungsleitfaden-kinderschutz.pdf?ts=1752674584
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/handlungsleitfaden-kinderschutz.pdf?ts=1752674584
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/kinderschutz/handlungsleitfaden-kinderschutz.pdf?ts=1752674584
https://www.zorgwelzijn.nl/loverboys-ronselen-licht-verstandelijk-gehandicapten-zwz012280w
https://www.zorgwelzijn.nl/loverboys-ronselen-licht-verstandelijk-gehandicapten-zwz012280w

Unerkannt - Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen

43



Licht an!




	I. Einführung
	Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen im Kontext der Erziehungshilfen – Warum dieses Thema? 

	II. Eine fachliche Einordnung  
	Handel mit und Ausbeutung von jungen Menschen in Deutschland
	Unsichtbare Betroffene: Interdisziplinäre Strategien für den Kinderschutz vor Menschenhandel

	Nina Stephainsky, ECPAT e.V. – 
Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung
	Die Arbeit der Fachberatungs- und 
Koordinierungsstelle bei Handel mit und 
Ausbeutung von Minderjährigen in Berlin – 
Baustein eines gesamt­städtischen Konzepts
	Martina Döcker, IN VIA Fachberatungs- und Koordinierungsstelle 
bei Handel mit und Ausbeutung von Minderjährigen in Berlin
	Vereintes Königreich & 
Niederlande
	Sexuelle Ausbeutung und Handel mit Minderjährigen: Perspektiven aus dem Vereinigten Königreich

	III. Forschungs­erkenntnisse aus dem europäischen Raum 
	Prof.in Dr.in Silvie Bovarnick, Universität Hildesheim
	Grooming junger Menschen in stationären 
Einrichtungen zum Zweck der Ausbeutung – 
Einblicke in Studien aus den Niederlanden
	auf Grundlage eines Inputs von Frank Noteboom, Deutsches Institut für Menschenrechte 
	IV. Arbeitsphase I: 
Besondere Gefährdungs­lagen junger Menschen im Kontext 
der Erziehungshilfen

	Arbeitsergebnisse Gruppe I – Fokus Flucht & Migration
	Arbeitsergebnisse Gruppe II – 
Fokus Diskontinuität & Entkopplung 
	Arbeitsergebnisse Gruppe III – ohne speziellen Fokus

	IV. Arbeitsphase II: 
Ableiten von Handlungsbedarfen 
	Fokus: Unterstützung für von 
Handel und Ausbeutung betroffene junge Menschen
	Fokus: Strukturen, Organisation & Fachlichkeit
	Quellenverzeichnis
	Weitere Informationen und Kontakte 
	VI. Folgerungen aus dem Expert*innen-Gespräch Erkenntnisse und Empfehlungen	

